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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Raiserliche Verordnung, betr. überwelsung der zweiten Rate des Grundkapitals

an die Candwirtschaftsbank für Deutsch-Südwestafrika.

Vom 3. Juni 1911.

(Reichs-Gesetzbl. S. 255.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw.,

verordnen im Namen des Reichs für das Südwestafrikanische Schutzgebiet, was folgt:
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* 1. Als zweite Rate des Grundkapitals der Landwirtschaftsbank für Deutsch-Südwest-
afrika werden der Bank 2 500 000 J überwiesen.

§5 2. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 3. Juni 1914.

(L. S.) Wilhelm.
v. Bethmann Hollweg.

Verordnung des Reichskanzlers, betr. die Ermächtigung der Couverneure der

afrikanischen und Südsee-Schutzgebiete zur Neuschaffung, Verlegung und Kufhebung
von Verwaltungsbehörden und zur Kbänderung der Grenzen der Verwaltungsbezirke.

Vom 15. Juli 1914. #

Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Einrichtung der Verwaltung
und die Eingeborenenrechtspflege in den afrikanischen und Südsee-Schutzgebieten, vom 3. Juni 1908

(Reichs-Gesetzbl. S. 397) wird für diese Schutzgebiete verordnet, was folgt:

§ 1. Sovweit nicht gesetzliche oder in Verordnungen des Kaisers oder Reichskanzlers

enthaltene Bestimmungen Platz greifen, werden die Gouverneure ermächtigt, Verwaltungsbehörden
neu zu schaffen, zu verlegen und aufzuheben sowie die Grenzen der Verwaltungsbezirke abzuändern.

§ 2. Die nach dem 19. Juni 1908 von den Gouverneuren erlassenen Vorschriften und

Anordnungen der in § 1 bezeichneten Art bleiben in Geltung.

§5 3. Die von den Gouverneuren auf Grund dieser Verordnung erlassenen Vorschriften

und Anordnungen sind in dem für die amtlichen Veröffentlichungen bestimmten Blatte des Schutz=
gebiets zu verkünden.

4. Die Verfügungen, betreffend die Ermächtigung der Gouverneure von Kamerun,

Deutsch-Neuguinea, Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika zur Neuschaffung, Verlegung und
Aufhebung von Verwaltungsbehörden, vom 16. März 1909 (Kol. Bl. S. 361), vom 15. Mai 1909

(Kol. Bl. S. 524), vom 18. Jannar 1910 (Kol. Bl. S. 117) und vom 21. Februar 1913 (Kol. Bl.

S. 213) treten außer Kraft.

Berlin, den 15. Juli 1914.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Solf.

Verordnung des Reichskanzlers, betr. die Kusdehnung der Strafverordnung für die

Eingeborenen von Meuguinen vom 21. OHbtober 1888 auf das Inselgebiet der Karolinen,

Dalau, Oarianen und Marshall-Inseln.
Vom 24. Juli 1914.

Auf Grund des § 1 Nr. 2 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Einrichtung der Ver-

waltung und die Eingeborenenrechtspflege in den afrikanischen und Südsee-Schutzgebieten, vom

3. Juni 1908 (Reichs-Gesetzbl. S. 397) wird hiermit verordnet:

§ 1. Die am 21. Oktober 1888 von der Neuguinea-Kompagnie erlassene Strafverordnung

für die Eingeborenen tritt mit den hierzu ergangenen abändernden Vorschriften mit Wirkung vom

1. Oktober 1914 ab in dem Inselgebiet der Karolinen, Palau, Marianen und Marshall-

Inseln in Kraft.

5 2. Die Strafverordnung für die Eingeborenen im Schutzgebiete der Marshall-Inseln
vom 10. März 1890 mit den hierzu ergangenen abändernden Vorschriften wird mit dem gleichen

Tage aufgehoben.

Berlin, den 24. Juli 1914.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Solf.
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Bekanntmachung des Gouverneurs vonDeutsch- Ostafrika, betr. Einrichtung einer
Untersuchungsstelle fr vom Ausland eingefhrte Haustiere in Bukoba.

Vom 2. Mai 1914.

(Amtl. Anz. f. DOA. 1914. Xr. 35, 8. 105.)

Auf Grund der §§ 1 und 2 der Verordnung, betreffend die Einfuhr von Haustieren aus
dem Auslande, vom 18. September 1911 (A. Anz. Nr. 39/11)") wird in Ergänzung der Bekannt-

machung vom gleichen Tage (A. Anz. Nr. 39)““) bestimmt, daß die Untersuchung von Haustieren
zwecks Einfuhr aus dem Auslande außer in Daressalam, Tanga und Muansa vom heutigen Tage

auch in Bukoba stattfinden kann.

Die Untersuchung hat durch den Leiter der Veterinärdienststelle oder bei dessen Abwesenheit
durch den Leiter der Sanitätsdienststelle stattzufinden.

Daressalam, den 2. Mai 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Schneec.

Verordnung des GCouverneurs von Deutsch-Ostafrikka, betr. HRbänderung der Hafen-

ordnung für den Hafen von Daressalam vom 9. September 1913.

Vom 27. Mai 1914.

(Amtl. Anz. f. DOA. 1911. Nr. 41, S. 123.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbin-
dung mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509) wird

ite Hafenordnung für Daressalam vom 9. September 1913 (A. Anz. S. 130)““) folgendermaßen
abgeändert:

Artikel 1.

I. In § 15 wird hinter Ziffer 5 des III. Absatzes folgender Satz eingefügt:

„6. einen schwarz-weißen Wimpel unter den vorstehend zu 1 und 3 bis 5 auf-

geführten Flaggen beim Passieren eines herannahenden Schiffes über die Linie Leuchtturm
Außen-Makatumbe nördlich bis Daphne Rifftonne.“

II. In § 16 wird vor dem Worte „weht“ am Ende des ersten Absatzes folgender Zusatz

eingefügt:
„und unter diesen Flaggen der schwarz-weiße Wimpel.“

III. In § 22 wird als dritter Absatz folgende Bestimmung angefügt:

„Für Nachtfahrten zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens ist doppelte Taxe
zu zahlen.“

Artikel 2.

In § 15 Absatz III fallen folgende sechs Worte am Ende der Ziffer 2 fort:

„des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika“.

Artikel 3.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Daressalam, den 27. Mai 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Schnee.

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1911, S
*"*) Val. „D. Kol. Bl.“ 1911. S

. 833f.

835.

*““) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1913. S. 967 ff.
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Verfügung des Gouverneurs von Deutsch- Sdwestafrika, betr. den Waffengebrauch

der Schutztruppe.

Vom 4. Februar 1914.

(Amtsbl. f. DSW’A. 1914, Nr. 12, S. 230.)

Auf Grund des § 1 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 23. Dezember 1912 (Reichs-

Gesetzbl. 1913, S. 17, Kol. Bl. 1913, S. 80, A. Bl. 1913, S. 49) wird nach Anhörung des Komman-=

deurs der Schutztruppe mit sofortiger Wirkung folgendes bestimmt:

Einziger Paragraph.
Für den Waffengebrauch gegen Eingeborene sind den förmlich Verhafteten, vorläufig Er-

griffenen und Festgenommenen diejenigen gleich zu achten, die zum Zwecke der Verhaftung, Ergreifung
oder Festnahme verfolgt werden und auf Anruf nicht stehen, sondern sich ihrer Festnahme durch

die Flucht zu entziehen suchen.

Windhnk, den 4. Februar 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Seitz.

Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Ernennung der

Zivilvorsitzenden der Ersatzkommissionen.
Vom 4. Mai 1914.

(Amtsbl. f. DWA. 1914, Nr. 11, S. 210.)

Auf Grund des § 10 der Verordnung des Reichskanzlers zur Ausführung des Wehrgesetzes
für die Schutzgebiete vom 4. März 19147) bestimme ich hiermit als Aushebungsbezirke die Bezirke

der Bezirks= und selbständigen Distriktsämter und ernenne die Amtsvorstände zu Zivilvorsitzenden

der Ersatzkommissionen.

Windhuk, den 1. Mai 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Seitz.

Verordnung des GCouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. das Halten

von Dferdehengsten.

Vom 8. Juni 1914.

(Awtsbl. f. DSWA. 1914, Nr. 12, S. 231 ff.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) und des § 5

der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509) wird hiermit ver-

ordnet, was folgt:

§5 1. Jeder Besitzer eines zweijährigen oder älteren Hengstes ist verpflichtet, seinen Heugst
der Körkommission jährlich einmal vorzuführen.

5 2. Die Besitzer solcher Hengste, die nach § 1 der Körkommission vorgeführt werden
müssen, sind verpflichtet, diese bis zum 1. März jedes Jahres bei dem Bezirks-(Distrikts-) Amt an-

zumelden, in dessen Bezirk sich der Hengst befindet.

§ 3. Nicht angekörte, über drei Jahre alte Hengste sind innerhalb dreier Monate zu legen.

5 4. Die Haupt= und Landbeschäler der Kaiserlichen Gestütsverwaltung unterliegen den
Vorschriften der §9§ 1 bis 3 nicht. Gleiches gilt für Probierhengste und solche Hengste, die nur

Reitzwecken dienen und im Stalle gehalten werden. 4

8 5. Importierte Hengste, die einmal von der Körkommission angekört sind, können am

schriftlichen Antrag des Besitzers durch den Vorsitzenden der Körkommission von den jährlichen
Körungen befreit werden. Ferner kann beim Vorliegen besonderer Umstände das Bezirks- (Distrilts-)
Amt auch den Besitzer eines nicht importierten Hengstes auf schriftlichen Antrag von der Vorführung

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1914, S. 200 ff.
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des Hengstes zum Körtermin befreien. Der Hengst darf dann zur Deckung fremder Stuten nicht
benuht werden.

§ 6. Das einem Hengst erteilte Körpatent hat seiner Qualität entsprechend entweder
Gültigkeit für das ganze Land oder nur für einzelne Körbezirke oder nur für seinen Standort.

Hengste, die kein Patent für das ganze Land besitzen, dürfen in einem anderen Körbezirk
erst zur Zucht verwendet werden, nachdem sie von der zuständigen Körkommission erneut angekört
worden sind oder die Zustimmung des Vorsitzenden der Körkommission erlangt haben.

Als Körbezirke gelten die Bezirke der selbständigen Verwaltungsämter.
· §7.ZuwiderhandlungengegendieVorfchriftendieserVerordnungwerdenmitGeldstrafen

bis zu 600 Mark bestraft.

§ 8. Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt der Gouverneur.
Die Verordnung tritt bezirksweise in Kraft. Den Zeitpunkt des Inkrafttretens für die

einzelnen Bezirke bestimmt der Gouverneur auf Antrag des Bezirksrates durch Bekanntmachung.

Gleichzeitig tritt die Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs vom 29. September 1911 (Amtsbl.
181 und Kol. Bl. S. 924) in diesen Bezirken außer Kraft.

Windhuk, den 8. Juni 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Seitz.

— e51 1

(õrordnung) zu der Derordnung des Gouverneurs von

deutsch- südwestafrika, betr. das HKalten von pferdehengsten, vom 8. Juni 1914.

Vom 8. Juni 1914.
#§* 1. Die Körkommission besteht:

1. aus dem Direktor des Gestüts Nauchas, oder bei dessen Behinderung aus einem vom Kaiser-
lichen Gonvernement zu bestimmenden sonstigen Beamten, als dem Vorsitzenden

2. aus zwei von den Bezirksräten des Körbezirks (5 6 Abs. 8 d. V. O.) zu wählenden Mitgliedern
oder ihren Stellvertret

3. aus einem beamteten - als Gutachter.

82 Die Körkommission tritt alljährlich in den Monaten Juni bis September zusammen. Auf
Grund der nach 2 der Verordnung erfolgten Anmeldungen wird Zeit und Ort des Zusammentritts der Kom-
mission durch das Bezirks-(Distrikts-) Amt im Einvernehmen mit demVorsitzenden der Körkommission festgesett

und durch die betreffende Verwaltungsbehörde im Amtsblatt bekanntgemacht.

§* 3. Die Körkommission entscheidet, ob die vorgeführten Hengste zur Zucht Verwendung finden
dürfen oder zu legensin

3sübrihälleeHengste erhalten entweder das Prädikat „voraussichtlich zur Zucht geeignet“ oder „vor-
aussichtlich zur Zucht ungceignet“. Diese Hengste dürfen zur Zucht noch nicht benutzt werden und müssen,
ofern sic nicht inzwischen gelegt worden sind, der Körkommission im nächsten Jahre wieder vorgeführt werden,

welche alsdann über die Hengste endgültig entscheidet. Dreijährige und ältere Hengste erhalten, wenn sie als
brauchbar zur Zucht befunden werden und die Voraussetzungen des § 4 der Ausführungsbestimmungen bei ihnen

vorliegen, Sin Batent; andernfalls werden sie abgekört.
der Begutachtung von Hengsten, die einem der Mitglieder der Körkommission gehören, ist dieses

von der iir ausgeschlossen.
. Die Erteilung des Patents für einen Hengst setzt voraus, daß der Heugst nicht weniger als

drei Jahrs alt, gesund und vollkommen entwickelt ist, keine erblichen Gebrechen und Formfehler hat und ver-

möge seines Körperbaues, seiner Knochenstärke und seines Ganges zur Erzeugung brauchbarer Pferde als
Heeignet erscheint.

55. Die Besitzer angekörter Hengste müssen allen von diesen gefallenen Produkten Fohlenscheine
ausstellen. Die Formulare werden vom Gouvernement zur Verfügung gestellt.

5 6. Die Büchter haben geeignete Maßregeln zu treffen, um das Belegen einer jüngeren als drei-jährigen Stute zu verhinder
Windhnuk, den 8. Juni 1914.

Der Kaiserliche Gonverneur.

Seitz.

Geschäftsanweisung für die Hengstkörkommission.

Vom 8. Juni 1914.

8 1. Der Vorsitzende leitet die Geschäfte der Körkommission. Er hat sich mit den Lokalverwaltungs-
behörden wegen Festsetzung der Körtermine ins Einvernehmen zu setzen, nachdem ihm von den genannten Dienst-
stellen die Listen der zur Anmeldung gelangten Hengste zur Kenntnisnahme zugestellt worden sind.

Esist alsdann Sache der Amter, die Mitglieder der Kommission und den Tierarzt zur Teilnahme an
den Körterminen zu laden und dafür zu sorgen, daß die Kommissson an jedem Körtermin beschlußfähig ist.
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r orsitzende ist dafür verantwortlich, daß das Protokoll ordnungsmäßig geführt wird und den
Hengsthalter der angekörten Hengste das Patent ausgehändigt wird.

2. Die Kommission ist beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und zwei der

übrigen Mitglieder oder deren Stellvertreter zugegen sineitglieder, die an dem Ausfall der Körung beteiligt sind, haben sich der Stimme zu enthalten. Über

die Frage, wann ein Mitglied als an dem Ausfall beteiligt anzusehen ist, entscheidet die Kommission endgültig-

8 3. Die Kommission faßt ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrbeit.

Cic, Biichlükie werden den Beteiligten durch den Vorsitzenden sofort verkündet.
Berufung gegen die Beschlüsse der Körkommission findet nicht statt. Auf schriftliches, Verlangen

sind dem Sene die Gründe der Abkörung mitzuteilen, nachdem das Protokoll fertiggestelltis
84. i der Körung ist ein Protokoll über die Beschlüsse der Kommission vom Vanbenoen der

Kommission“ 4Fheicder und von sämtlichen bei der Körung beteiligten Mitgliedern zu vollziehen.
Das Protokoll muß enthalten:

1. den Körort,

2. den Tag der Körung,
3. die laufende Nummer des Hengstes,
4. Name, Stand und Wohnort des Eigentümers,
5. die Begeichnung des Hengstes nach Name, eventuell Gestütbuchnummer, Farbe, Abzeichen,

Alter, Größe, Vater und Mutter, eventuell mit ihren Gestütbuchmummern,
6. den Ort, wo der Hengst zum Decken ausgestellt werden soll,
7. die Höhe des Deckgeldes,
8. die Entscheidung der Körkommission,
9. die Gründe einer etwaigen Abkörung bzw. Zurückstellung.

Das Protokoll muß nach Beendigung des Körgeschäftes. innerhalb eines Körbegirks vollzogen werden.
Eine Abschrift ist der Kaiserlichen Gntvertbabnarn zuzusenden, welche die Abschriften gesammelt dem

Kaiserlichen Gouvernement zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt einzureichen hat.

*§* 5. Die Eigentümer angekorter Heugste erhalten unmittelbar nach Beritng des jeweiligen Kör-termins für jeden Hengst ein Patent. Das Patent muß die Nummern 1 bis es Protokolls (vergleiche § 4)
enthalten. Es ist von dem Vorsitzenden und allen an dem Koörgeschäft biß dit gewesenen Mitgliedern der

Kommission zu vollziehen.
Die Formulare zu den Patenten sind vom Kaiserlichen Gouvernement anzufordern.

Windhuk, den 8. Juni 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Seitz.

Verordnung des Bezirksamtmanns von Jap, betr. die Kusfuhr von Früchten u. a.

aus Jap und den Dalau-Inseln nach anderen Teilen des Schutzgebiets.

Vom 13. März 1914.

(Amtsbl. f. Deutsch-Neuguinen 1911. Nr. 10, S. 171.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung
mit § 5 der Verfügung des Reichskanzlers vom 27. September 1903 (Kol. Bl. S. 509) wird für

Jap und die Palau-Inseln folgendes verordnet:

§ 1. Die Ausfuhr von Apfelsinen, Ananas, Bananen, Kokosnüssen, Taro, Süßkartoffeln
sowie aller anderen Baum= und Erdfrüchte, ferner geflochtener Körbe aus Bast oder Palmblättern

nach anderen Teilen des Schutzgebiets ist bis auf weiteres verboten.

5 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gefängnis bis zu drei
Monaten, Haft oder Geldstrafe bis zu 1000 Il bestraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt sofort in genn

Jap, den 13. März 1914.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann.

Kersting.

Verordnung des Couverneurs von Samoa, betr. die Rechtsverhältnisse der

unehelichen Mischlinge.
Vom 20. Mai 1914.

(Samoan. Gouv. Bl. 1914, Bd. V, Nr. 16, S. 99 f.)

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Einrichtung der Verwaltung und
die Eingeborenen-Rechtspflege in den afrikanischen und Südsee-Schutzgebieten, vom 3. Juni 1908
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wird mit Zustimmung des Reichskanzlers (Reichs-Kolonialamt) für das Schutzgebiet Samoa ver-

ordnet, was folgt:

« 8 1. Ein Kind, das aus einer unehelichen Verbindung eines Nichteingeborenen mit einer

Eingeborenen hervorgegangen ist, gehört der Familie der Mutter an.

§ 2. Der Vater des Kindes ist verpflichtet, dem Kinde von der Geburt an bis zur

Vollendung des vierzehnten Lebensjahres den der Lebenshaltung der Mutter entsprechenden Unterhalt
zu gewähren sowie die Kosten der Erziehung und der Vorbildung zu einem Berufe zu tragen.

§ 3. Der Unterhalt ist nach Wahl des Vaters entweder durch Entrichtung einer monatlich
vorauszuzahlenden Geldrente oder durch Zahlung einer einmaligen Absindungssumme zu gewähren.

§ 4. Der Unterhaltungsanspruch kann auch gegen die Erben des Vaters geltend ge-
macht werden.

§ 5. Der Unterhaltungsaunspruch erlischt mit dem Tode des Kindes, soweit er nicht auf
Leistungen gerichtet ist, die vorher fällig geworden waren.

§ 6. Wer als Vater des unehelichen Kindes zu gelten hat, bestimmt sich nach § 1717
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§* 7. Das uneheliche Kind ist nicht berechtigt, den Familiennamen des Vaters zu führen.

« § 8. Im Verhältnisse zu der Mutter und dem unehelichen Kinde ist der Leiter des Be-

äirkes, in dem die Mutter ihren Wohnsitz hat, die Vormundschaftsbehörde.
Er hat das Kind bei der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs außergerichtlich und

gerichtlich zu vertreten, insbesondere die Höhe der Geldrente oder Abfindungssumme (§ 3) festzusetzen,
falls die Vaterschaft und die Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung anerkannt worden ist.

Auch liegt ihm die Verwaltung der Unterhaltsgelder ob.

§ 9. Diese Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft.

Apia, den 20. Mai 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Schultz.

Tilgungsplan")
für die im BRechnungsjahre 1908 begebene 4prozentige Deutsche Schutzgebietsanleihe

im Nominalbetrage von 38 775u000 Mark

mit /8 %% unter Hinzurechnung der ersparten Zinsen.

Begeben sind:

a) für Deutsch-Ostafrikaa. 30 681 000 7
b) für Kamernn 4047000
c) für Tooo 44 47 000 =

zusammen 38 775 000 4.

Lisde. Rechnungsusstehender 4% Tilgung im Jahres-=

Ar. jahr Betrag Zinsen Nominalbetrage leistung
Al AM Al AM

I. Schuygebiet Deutsch-Ostafrika.
1 1914 30 681 000 1227240 184 100 1 411 340

2 1915 30 496 900 1 219 876 191 500 1 411 376

3 1916 30 305 400 1 212 216 199 100 1 411 316

4 1917 30 106 300 1204 252 207 100 1 411 352

5 1918 29 899 200 1 195 968 215 400 1 411 368

6 1919 29 683 800 1 187 352 224 000 1 411 352

7 1920 29 159 800 1 178392 232 900 1 411 292

8 1921 29 226 900 1 169 076 242 200 1 411276

9 1922 28 984 700 1 159 3888 251 900 1 411288

10 1023 28 732 800 1 149 312 262 000 1 411 312

 !4 *) Der Tilgungsplan ist vorerst für die nächsten zehn Jahre, also für die Rechnungsjahre 1914 bis
d2, aufgestellt worden, da vom Rechnungsjahre 1924 ab eine verstärkte Tilgung zulässig ist.



Lide.Rechnungs-= Ausstehender 4% Tilgung im Jahres-

Nr. jahr Betrag Zinsen Nominalbetrage leistung
. 4 . 4

II. Schutgebiet Kamernn.

1 1914 4 047 000 161 880 21300 186 180

2 1915 4 022 700 160 908 25 300 186 208

3 1916 8 997 400 159 896 26 300 186 1906

4 1917 3 971 100 158 844 27300 186 144

5 1918 3 943 800 157 752 28 400 186 152

6 1919 3 915 400 156 616 29 500 186 116

7 1920 3 885 900 155 436 30 700 186 136

8 1921 3 855 200 154 208 31 900 186 108

9 1922 3 823 300 152 932 33 200 186 132

10 1923 3 790 100 151 604 34 500 186 104

III. Schutzgebiet Togo.

1 1914 1047000 161 880 21300 186 180

2 1915 4 022 700 160 908 25 300 186 208

3 1916 3 997 400 159 896 26 300 186 196

4 1917 3 971 100 158 841 27300 186 141

5 1918 3 943 800 157 752 28 400 186 152

6 1919 3 915 400 156 616 29 500 186 116

7 1920 3 885 900 155 436 30 700 186 136

8 1921 3 855 200 154 208 31 900 186 108

9 1922 3 823 300 152 P32 33200 186 132

10 1923 3 790 100 151 604 34500 186 104

Berlin, im Juli 1914.

Der Reichskanzler.

J. A.:

Kalkmann.

Dersonalien.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem Königlich
Bayerischen Hauptmann z. D. Freiherrn v. Seefried auf Buttenheim (obisher in Togo) den
Königlichen Kronen-Orden 3. Klasse zu verleihen.

Kaiserliche Schutztruppen.

A. K. O. vom 18. Juli 1914.

Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika.

Scultetus, Oberleutnant, mit Patent vom 4. Juli zum Hauptmann befördert.
Köhler, Hauptmann der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots, scheidet aus dem Heere aus und wird

in der Landwehr 1. Aufgebots der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika angestellt.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.

Dr. Wittrock, Oberstabsarzt, wird der Abschied mit der gesetzlichen Pension und der Erlaubnis zum

Tragen seiner bisherigen Uniform bewilligt.
Dr. Bartels, Oberarzt, zum Stabsarzt befördert.
Düsel, Leutnant, wird nach erfolgtem Ausscheiden aus dem Königlich Bayerischen Heere mit einem

Patent vom 23. Oktober 1908 mit dem 25. Juli 1914 in der Schutztruppe für Deutsch-

Ostafrika angestellt.
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Schutztruppe für Kamerun.

v. Unruh, Hauptmann, scheidet aus dieser aus und wird mit dem 12. August 1914 als Kom-

pagniechef im Infanterie-Regiment Großherzog von Sachsen (5.Thüringischen) Nr. 94 angestellt.
v. Scheffer, Oberleutnant, scheidet aus dieser aus und wird im Kurhessischen Jäger-Bataillon

Nr. 11 angestellt.

Mit dem 7. August 1914 werden in der Schutztruppe für Kamerun angestellt:

Evert, Leutnant im Grenadier-Regiment Nr. 5,

v. Kaltenborn-Stachau, Leutnant im Lehr-Regiment der Fußartillerie-Schießschule.

Mit dem 25. Juli 1914 wird angestellt:

Frank, Leutnant im Königlich Bayerischen 16. Infanterie-Regiment unter Verleihung eines Patentes
vom 23. Oktober 1908.

Dr. Rinke, Oberarzt, zum Stabsarzt und

Podzun, Assistenzarzt, zum Oberarzt befördert.
-—

Deutsch-Ostafrika.

Die Ausreise bzw. Wiederausreise nach Dar-
essalam haben am 14. Juli angetreten: Techniker

1. Klasse Baldamus, die Techniker 2. Klasse
Uhrmacher und Steinlein, Brunnenbohrer
Czowalla.

Die Heimreise haben angetreten: am 20. Mai:

Gerichtsassessor Dr. Mallmann; am 5. Juni:

Bezirkslandwirt Besser; am 17. bzw. 19. Juni:

Gerichtsassessor Dr. Ebner, die Assistenten 1. Klasse

Nippgen und Kuhne, Katasterassistent Wend-
land, kommiss. Assistent 2. Klasse Groha, Polizei-
wachtmeister Wernecke und Bauaufseher Klein.

Ramerun.

Nachruf.
Wegebauer Schorß .

Am 30. Mai starb in Nyamtam, Bezirk
Jabassi, der Wegebauer Schorß.“) Die Schutz-
gebietsverwaltung beklagt tief den Verlust dieses
erfahrenen und tatkräftigen Beamten, der in mehr
als dreizehnjähriger Wirksamkeit dem Schutzgebiete
überaus wertvolle Dienste geleistet hat. Sein
Andenken wird stets in Ehren gehalten werden.

Buea, den 6. Juni 1914.

Der Kaiserliche Gouverneur.

V

Full.

Die Ausreise haben angetreten: am 9. Juni:

Bezirksamtmann Stollé, Assessor Dr. Dix, In-
genieur Fick, Leutnant Schaade, Forstassistent

eyer, Polizeimeister Emmer; am 24. Juni:

kommiss. Bezirksamtmann Dr. Winter, Ver-

messungstechniker Nietz, die Sanitätsgehilfen

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1911, S. 613.

Bunde und Busch, die landwirtschaftl. Gehilfen
Kuri, Walter und Stock, Förster Kümmel,

Techniker Günther, die Polizeimeister Pätzel
und Reinstade; am 9. Juli: Regierungsarzt

Kirschstein, Bureaugehilfe Kaje, Techniker
Pasdzior, Landwirtschaftsgehilfe Rehbehn,
Zimmermann Gerdts sowie die Polizeimeister
Reh und Häschel; am 11. Juli: Oberfahnen-

schmied Marquardt.

Wiederausgereist sind: am 7. Juli: Ober-

veterinär Nordt; am 9. Juli: Zolldirektor Böte-

für, Tierarzt Immel, Sekretär Hörth, Lehrer
Klein-Schonnefeld.

Im Schutzgebiet sind eingetroffen: Hauptmann
Gaisser, Offizier bei der Polizeitruppe, Regie-
rungsarzt Dr. Grau, die Sekretäre Keidel,

Weinbrenner und Walz, Techniker Becker,
Landwirtschaftlicher Gehilfe Freund, Magazin-
aufseher Walther.

Am 9. Juni haben das Schutzgebiet mit

Heimaturlaub verlassen: die Bezirksamtmänner
Kirchhof, Dr. Jacob und Krohne, Landmesser
Stübner, Sekretär Menges, Kapitän Borbe,
Obermaschinist Zielesch, Katasterassistent Rad-
loff, Zollassistent 2. Klasse Enders, Material-
verwalter Peter, Forstaufseher Fuchs, die Po-

lizeimeisterDallach, Zähringer und Hoffmann,
Sanitätsgehilfe Walter, Maurer Timmermann.

Togo.

Im Schutzgebiet sind eingetroffen bzw. wieder
eingetroffen: am 27. Mai: Medizinalreferent Pro-

fessor Dr. Zupitza, Sekretär Bickel und Bureau-

assistent Groß; am 10. Juni: Regierungslehrer

Nötzel und Katasterzeichner Laloire.

2
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Mit Heimaturlaub sind eingetroffen: Regie-
rungs= und Forstrat Dr. Metzger, Bezirksleiter
Stockhausen, Rektor Boehler, Bureauassistent
Hauffe, Katasterzeichner Sorge und Techniker
2. Klasse Schallöhr.

Deutsch-Südwestafrika.

Die Wiederausreise haben angetreten: am

26. Juli: Regierungs= und Baurat Reinhardt,
Bezirksrichter Dr. Bischof, Obergärtner Seuf-
ferheld, die Zugführer Allers und Quade,

Streckenaufseher Weirich, die Polizeisergeanten
Burgemeister, Frisch, Führen, Ludewig,
Maletz, Müller und Thiele.

Das Schutzgebiet haben mit Heimaturlaub
verlassen: am 21. Mai: Bezirksrichter Dr. Hirsch-

berg; am 30. Mai: Polizeisergeant Fischer; am

12. bzw. 13. Juni: Bezirksrichter Mattheus,
Zollinspektor Köhler, Landmesser Beermann,
die Sekretäre Habency, Jaeckel, Knapke und

Welge, Assistent Schako, Katasterassistent Gürth,
Katasterzeichner Streichert, Zollanfseher Wei-
gert, Schreiber Folz, Werftanfseher Bloch, die
Strecken= und Haltestellenanfseher Klingen-

schmidt und Schubert, Bohrmeister Schulz,
ferner Inspektionsoffizier Hauptmann Freiherr
von Hirschberg sowie die Polizeisergeanten

Aschmann, Hitzner, Stöhr, Trommler und
Wilgers.

Deutsch-Neugulnea.

Sanitätsgehilfe manz F.

Nach einer telegraphischen Meldung des Kaiser-
lichen Gouvernements ist der Sanitätsgehilfe

August Manz infolge unglücklichen Sturzes ge-
storben.

Die Ausreise haben angetreten: am 9. Juli:

Landmesser Wietfeld, Katasterzeichner Flügge
und Gartentechniker Bosch.

Im Schutzgebiet sind eingetroffen: am 3. März:
Rittmeister von Klewitz; am 29. März: Regie-

rungsarzt Dr. Kohl; am 5. April: Regierungs-

arzt Dr. Dieterlen, Bergassessor Fiebig, Ober-
leutnant Mayer, die Polizeimeister Manderer,
Both und Streiber; am 28. April: Sekretär

Baumert und Burcaugehilfe Gottschalck; am

4. Mai: Gerichtsassessor Radlauer, Teierarzt

Lehnert, Sekretär Binder, Lehrer Wagner,
Polizeimeister Schäfer.

Das Schutzgebiet haben mit Heimaturlaub
verlassen: am 11. Mai: Sanitätsgehilfe Hässel-

barth; am 16. Mai: Bausekretär Rietz; am

18. Mai: Stationsleiter von Heynitz; am

22. Mai: Techniker 1. Klasse Werner; am

24. Mai: Regierungsarzt Dr. Buse; am 8. Juni:

Polizeimeister Streng.

Samoa.

Im Schutzgebiet sind eingetroffen: am 20. April:
Polizeimeister und Gefangenenaufseher Heine,
Assistent Schön; am 26. Mai: Landmesser Pfeiffer.

IEEGGGGGGGGG Nichtamtlicher Teil 1

-um Entwurk einer Wasserverordnung für Deutsch-Südwestafrika.

Von M. v. Eschstruth, Dr. jur., Oberforstmeister, früher Regierungsrat in Südwestafrika.“)

In der landwirtschaftlichen Beilage des Amts-

blatts für das Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika
Nr. 3 vom 21. Februar 1914 ist der Entwurf

einer Wasserverordnung für Deutsch-Süd-
westafrika veröffentlicht worden.“)

Der Entwurf ist in sieben Abschnitte geteilt,
von denen die drei ersten (§§ 1 bis 64) das

materielle Recht, Abschnitt 4 und 5 (§§ 65 bis

103) das Verfahren, Abschnitt 6 (§ 104) die
Strafbestimmungen und Abschnitt 7 (§5 105 bis
109) die Übergangsbestimmungen enthalten.

*) Das Reichs-Kolonialamt nimmt durch den Ab-
druck der vorstehenden Privatarbeit keine Stellung zu
deren Inhalt. D. Red.

**) Vgl. auch „D. Kol. Bl.“ 1914, S. 320 ff.

Die Begründung zum Entwurf geht von der

Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der
Wasserrechte auf Grund der wirtschaftlichen Lage
des Schutzgebiets aus. Diese Notwendigkeit wird

nach der negativen (Verhütung von Interessen-
schädigungen) wie nach der positiven (Förderung
wasserwirtschaftlicher Unternehmungen und An-
lagen) Seite hin als gegeben erachtet. Die Gül-
tigkeit der heimischen Gesetzgebung auf dem Gebiet
des Wasserrechts für Südwestafrika wird unter

Bezugnahme auf §5 19 und 20 des Gesetzes
über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900

in Verbindung mit § 3 des Schutzgebietsgesetzes
durch eine im großen und ganzen zutreffende Be-

weisführung verneint.
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Auf diese beiden — wohl unbestreitbaren —

oraussetzungen ist der Entwurf gegründet.
Wesentlich beeinflußt ist sein Inhalt durch die

neuere deutsche Wassergesetzgebung, vor allem
durch das neue Preußische Wassergesetz vom
1. April 1913, sodann in manchen —aus der

Eigenart des südafrikanischen Landescharakters sich
ergebenden — Beziehungen durch das Wassergesetz

der Südafrikanischen Union von 1912. Während
die wichtigsten Vorschriften über die Einteilung

der Gewässer, über die Rechte an Wasserläufen

und sonstigen Gewässern, über Verleihung, Aus-
gleichung, Wassergenossenschaften und Wasser-
behörden in engem Anschluß an das neue deutsche

Recht (besonders das neue Preußische Wassergesetz

von 1913) entstanden sind, folgen z. B. die Be-
stimmungen über die Rechte bei Laufänderungen,
über Zwangsrechte (namentlich über Leitungsrecht,
Staurecht, Anbaurecht) im wesentlichen der neuen

Gesetzgebung von Britisch-Südafrika.

Wie ich schon im Vorwort zu meinen „Grund-
lagen eines südwestafrikanischen Wasserrechts““)
hervorgehoben habe, ist die Frage, welche Aus-
gestaltung den verschiedenen Vorschriften und
Bestimmungen im einzelnen durch eine Verordnung
zu geben sei, nach dem gegenwärtigen Stand der
wirtschaftlichen Entwicklung zu beurteilen. Sie
muß daher im wesentlichen den Elementen vor-

behalten bleiben, welche als Juristen, Verwal-
tungsbeamte, Landwirte, Bergleute, Geologen usw.
miten im gegenwärtigen Wirtschaftsleben
des Landes selbst stehen. So wird es ver-

ständlich erscheinen, wenn die kritische Betrachtung
eines Landeskenners, der schon seit einer Reihe
von Jahren keine unmittelbare persönliche Be-

rührung mit dem Schutzgebiet mehr hat, sich
weniger mit der Ausführung des Entwurfs im

einzelnen, als mit seinen Grundgedanken be-
schäftigt.

Zunächst soll der materielle Teil (§§ 1 bis 64)

nach dieser Richtung hin kurz betrachtet werden.

Der Entwurf weicht gleich im Anfang von

den neueren Wassergesetzen (speziell den deut-
schen und südafrikanischen) insofern ab, als er

als besonders im Gesetz zu behandelnde wich-
tigste Wasservorkommen nicht die „Wasser-
läufe“ (streams), sondern die „Flüsse“ erwähnt.
Die Definition, die er dem Begriff des „Flusses“

gibt, enthält erhebliche Abweichungen von dem
deutschen Sprach= und Rechtsgebrauch und erscheint
darum bedenklich.

Nach letzterem versteht man unter Fluß (Bach,
Fluß, Strom) einen natürlichen Wasserlauf, der
Bett, Mündung und dauernde Quelle hat. Der

*) Verlin 1913, Verlag von Puttkammer &amp; Mühl-
brecht.

Entwurf definiert: „Flüsse im Sinne dieser Ver-
ordnung sind die Gewässer, die in deutlich er-

kennbaren natürlichen Gerinnen (Betten) beständig
oder zeitweilig mit erheblichen Wassermengen
und auf langen Strecken oberirdisch fließen
usw.“ Die Hervorhebung der „erheblichen Wasser-
mengen und der langen Strecken“ gibt eine innere

Direktive, wie sie für die Entscheidungen des

Wasseramts (§ 2, Abs. 1) doch erforderlich wäre,
nicht ab. Sie ist unklar und unbestimmt. Sollen

z. B. die aus ständigen Quellen fließenden Bäche

des Otavigebiets, welche verhältnismäßig doch
nur kurze Strecken, aber dauernd durchfließen,

nicht als Flüsse gelten, selbst wenn sie, wie z. B.

der Otavibach, mehrere Anlieger haben und für
mehrere nutzbar gemacht werden können?

Die Begründung zum Tit. I (Abs. 3) hebt
dann die ortsüblichen Bezeichnungen „Rivier und
Omuramba“ hervor und sucht den mit dem erst-

genannten Ausdruck bezeichneten Wasserläufen den
Flußcharakter zu wahren, während die Omu-
ramben als „nur vom Regenwasser durchflutete

Talsenkungen“ bezeichnet werden. Das entspricht
nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Als Omu-
ramben werden — im Gegensatz zu den eine

sandige Bettfüllung zeigenden Rivieren — in der

Regel die Wasserbetten bezeichnet, deren Bett-
füllung eine aus mineralischem Boden und Humus

gemischte, mit Graswuchs bestandene Masse auf-
weist. Die Wasserbetten des Nama= und südlichen

Hererolandes sind danach vorwiegend Riviere,
die Wasserbetten des nördlichen Herero-, des
Otavigebiets sowie des Sandfeldes — auch die

größten derselben — fast durchweg Omuramben.

Während eine große Anzahl der sog. Riviere
lediglich Regenrinnen sind, die nach der Regen-
zeit bis zum Grund trocken stehen, führen einige
der großen Omuramben das ganze Jahr hindurch

unterirdisches Wasser. Der größte dieser Omu-
ramben, der Omuramba u Omatako'), eines

der längsten Wasserbetten des Schutzgebiets über-

haupt, ist denn auch in das Verzeichnis der sog.

„öffentlichen Flüsse“ aufgenommen worden. Ebenso
hätte das mit einigen anderen — z. B. mit dem

Omuramba u Ovambo — geschehen können. Der

Zweck, den der Entwurf verfolgt — die wasser-

wirtschaftlich und volkswirtschaftlich wichtigeren
Wasserläufe besonderen gesetzlichen Bestimmungen
zu unterwerfen —, hätte in abstracto besser durch

die Begriffsbestimmung „der Wasserläufe von

*) Der Omuramba u Omatako charakterisiert
sich in seinem Oberlauf (im südlichen Hereroland) als
ein sandiges Rivier, in seinem Unterlauf (im nördlichen
Hercroland und Sandfeld) als ein Omuramba, der
oberirdisch in der Regel das ganze Jahr trocken steht
und dessen ausgedehntes Bett als Ackerland benugt
werden kann.

0“
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größererwirtschaftlicherBedeutung“ (nach Analogie
des preußischen Gesetzes) oder „der Wasserläufe,
welche die Interessen mehrerer Anlieger berühren“,
erreicht werden können, in conereto durch die

bezirksweise Aufstellung von Verzeichnissen dieser
Flüsse nach Entscheidung des Wasseramts. Der
Charakter der Wasserläufe wäre hiernach aller-

dings wandelbar; ein Wasserlauf, der bisher zu
der vorerwähnten Kategorie nicht gehörte, könnte
mit fortschreitender Siedlung oder durch Farm-
teilung plötzlich den volkswirtschaftlich bedeuten-
deren Charakter erhalten, aber diese Wandelbar-
keit entspricht dem Wesen der wirtschaftlichen

Entwicklung im allgemeinen. Auf die Strecke,
die ein Wasserlauf durchzieht, kommt es hiernach

nicht ausschließlich an, sondern auch darauf, wie
weit und nach welchen Richtungen hin sein Vorrat

bereits in den Bereich der Landeswirtschaft fällt
und in ihr nutzbar gemacht werden soll oder
kann.

Im Gegensatz ferner zu dem Wassergesetz der
südafrikanischen Union und den ihm vorher-

gegangenen englischen Landesgesetzen nimmt
der Entwurf kein Nutzungsrecht, sondern ein
Privateigentum an Wasser, d. h. also bei
Wasserläufen nicht nur am Wasserbett, sondern

auch an der fließenden Wasserwelle an. Er folgt

darin neueren deutschen Wassergesetzen, besonders

dem neuen preußischen Wassergesetz, in dem

juristisch und logisch angreifbarsten Teil ihrer
Gestaltung, ohne sich auf den — auch in Preußen

usw. übrigens nur scheinbar stichhaltigen —

Grund einer konstruktiv zwingenden Rechts-
anschauung im Lande berufen zu können. Der

Konstruktion eines sich auf die Wasserwelle er-

streckenden Eigentums stehen die Entscheidungen
des Reichsgerichts (z. B. Band 16, S. 179)

ausdrücklich entgegen; ein solches Eigentum ist
auch logisch undenkbar und nur geeignet, bei dem

späteren Ausbau des Wasserrechts in einem Neu-

lande Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten zu häufen.
Die in der Begründung des preußischen Wasser-

gesetzes schon versuchte, von dem Entwurf wieder-

holte Erläuterung, das Eigentum solle den „Wasser-
lauf als ganzes“ erfassen, da erst Bett und Wasser
diesen Begriff gemeinsam ergäben, wirkt in keiner
Weise überzeugend. Das Eigentum muß sich auf
eigentumsfähige Sachen, kann sich aber nicht auf
Begriffe beziehen; wenigstens dann nicht, wenn
ein Begriff, wie hier, Dinge umfaßt, die nach
alter und neuer Rechtsanschauung der Eigentums-

fähigkeit entbehren. Ganz besonders in Trocken-
ländern, wie Südwestafrika, wo das Trockenbett

von Rivieren und Omuramben ein ganz greif-

bares, meist höchst nützliches Objekt des Grund-
eigentums bildet, die in der Regenzeit ab-

kommenden Wassermassen aber in ihrer rapiden

Wanderung von Ort zu Ort jeder Eigentums-

anschauung offensichtlich Hohn sprechen, muß die
juristische Konstruktion des „Eigentums am Wasser-

lauf oder Fluß“ etwas eigentümlich berühren.
Eigentum an Ufer und Bett und kraft dieses

Eigentums Okkupationsrecht am darüber fließenden
Wasser wäre physisch und wissenschaftlich möglich,
volkswirtschaftlich zweckmäßig und ausreichend,
logisch klar und daher auch juristisch gegeben.
Das sieht der Verfasser des Entwurfs offenbar
nicht ein. Er scheint zu glauben, daß das

englisch-fsüdafrikanische Gesetz (von 1912) lediglich
„Uunter dem Einfluß römisch=rechtlicher An-
schauungen“ stehe, wenn es das Eigentum am

fließenden Wasser verneine.
„Das öffentliche oder gemeine Eigen-

tum“" ist zwar, wie die Begründung zum Ent-

wurf richtig bemerkt, ein unklarer Begriff und
daher eine unhaltbare Bezeichnung. Deshalb ist
aber sein Ersatz durch ein tatsächlich und logisch

unmögliches fiskalisches Privateigentum
am öffentlichen Wasserlauf keine Verbesse-

rung. Beschränkung des Privatrechts am Wasser

durch die öffentliche Gewalt im Allgemeininteresse
bei allen wichtigen Wasserläufen und fiskalisches
Privateigentum an den Betten der schiffbaren

oder für große staatliche Wasseranlagen besonders
geeigneten Wasserlaufstrecken wäre m. E. das

Richtige gewesen.
Ist der Entwurf dem preußischen Gesetz in

diesem — seinem u. E. größten — Fehler

gefolgt, so macht er den großen Fortschritt, den

dieses Gesetz durch Beseitigung der Einteilung
der Wasserläufe in öffentliche und private und

ihre Ersetzung durch die Einteilung in Ordnungen
nach der volkswirtschaftlichen Bedeutung gebracht
hat, leider nicht mit. Er fällt in die alte Unter-

scheidung zwischen öffentlichen und privaten
Flüssen zurück, vielleicht unter größerem Einfluß
„römisch-rechtlicher Anschauungen“, als er sie

beim Verfasser des englisch-südafrikanischen Ge-

setzes in der Eigentumsfrage vermutet.
Nun paßt aber der römische Sinn der res

publica mit unserem heutigen Rechtsbegriff der
Offentlichkeit nicht mehr genau zusammen; der
Ausdruck „böffentlich“ hat in unserem Rechtswesen
eine recht verschiedenartige Bedeutung gewonnen
und dadurch wesentliche Unklarheiten hervor-
gerufen, nicht zuletzt auch auf dem Gebiet des
Wasserrechts. Die Bezeichnungen „öffentliche
Schaustellung, Versammlung, Wahl, öffentliches
Gebäude, öffentlicher Strand, Weg, Platz, Fluß
usw. lassen, wenn man der geltenden juristischen

Begriffsbestimmung im einzelnen nachgeht, sofort
erkennen, in wie verschiedenem Sinne das Wort

„öffentlich" in unserem heutigen Staats= und

Rechtsleben gebraucht wird. Nicht zur Förderung
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juristischer Klarheit. Die allgemeine Zugänglich-
keit, die Herrenlosigkeit, der Verwendungszweck,
schließlich aber die Beschränkung von Privat-

rechten durch die höhere Gewalt eines bestimmt
sich geltend machenden staatshoheitlichen Willens-

aktes —sie alle haben die Bezeichnung „öffent-
lich“ zur Folge. An einer von Natur herren-
losen — weil der Besitzergreifung im ganzen

mehr oder weniger sich entziehenden — Sache

kann jedermann in der Weise teilhaben, daß

etwaige Privatrechte — tatsächlich oder vermut-
lich — nicht geschädigt werden. Der derartige

Gebrauch dieser Sache ist also in gewisser Hinsicht
öffentlich, setzt indessen rechtlich die Nichtbeeinträch=
tigung von Privatrechten geradezu voraus.
Hierher gehören der Gemeingebrauch der Luft,
des Wassers, des Strandes usw. Wird bei

diesem Gemeingebrauch die Beeinträchtigung eines
bestehenden Privatrechts — also Vorzugsrechts —

festgestellt, so hatte nach bisheriger Rechts-
anschauung der Gemeingebrauch insoweit zurück-
äustehen.

Ganz anders das öffentliche Recht als posi-
tiver Ausdruck des Staatswillens. Es wirkt für

alle Privatrechte zwingend, einschränkend oder
beseitigend, geht ihnen also vor. Ein öffentlicher
Weg z. B. ist ein Weg, der im Interesse des all-

gemeinen Verkehrs den Einwirkungen des Privat-
rechts ganz oder in ganz bestimmtem Umfange

entzogen ist.') Im gleichen Sinne wie die
öffentlichen Wege waren aber die öffentlichen

Flüsse bisher öffentlich; die Offentlichkeit bedeutete
auch hier eine Einschränkung oder Aufhebung von

Privatrechten (auch fiskalischen) im Allgemein-
interesse, als welches sich früher ganz vorwiegend
das Interesse des allgemeinen Wasserverkehrs
(Schiffahrt, Flößerei) darstellte. Heutzutage tritt
das Allgemeininteresse nun ebenso in Gestalt der

öffentlichen Hygiene und der Volkswirtschaft auf;
diese Interessen erstrecken sich aber mehr oder
weniger auf alle Flüsse, Wasserläufe und auf
eine große Anzahl anderer Wasservorkommen.
Sie bedingen eine grundsätzliche Einschränkung

von Privatrechten durch das Allgemeininteresse
in einem früher nicht geahnten Umfang, und aus

diesem Grunde haben neuere Wassergesetze (3. B.

auch das preußische) die Beschränkung des Aus-
drucks „öffentlich“ auf bestimmte Kategorien von
Wasserläufen als gegenstandslos — mit der Wirk-

*) Die Materie der Luft unterliegt bisher dem
Gemeingebrauch und privaten Verfügungsrechten. Ein
öOffentliches Luftrecht im Sinne der Staatshoheit,
derart, daß diese gewisse Verfügungen über den Luft-
raum im Staatsinteresse unter Einschränkung von

Privatrechten und Gemeingebrauch positiv in Anspruch
nähme, bestand bisher nicht und ist erst aus Anlaß
der Entwicklung der modernen Luftschiffahrt ins Auge
gefaßt worden.

lichkeit unvereinbar — angesehen, die Bezeichnung

„öffentlich“ daher folgerichtig überhaupt fallen lassen
und die Wasserläufe nach ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung in Ordnungen eingeteilt. Diese Ein-
teilung in drei bis vier Ordnungen (Schiffbarkeit,

sonstige größere Bedentung, Bedeutung für mehrere
Anlieger usw.) wäre auch für Süd-West zweck-
mäßig gewesen, zumal doch schon die Frage nach
wasserwirtschaftlichen Anlagen (Stauanlagen usw.)
in einem für den Schiffsverkehr geeigneten

Fluß (Kunene, Okavango) erheblich anders wird
beurteilt werden müssen als in einem anderen

großen Wasserlauf (z. B. im großen Fischfluß).
Außerdem beseitigt eine derartige Einteilung die
Grenzbestimmung von Fluß und Nichtfluß, die

unter den Wasserläufen Südwestafrikas doch äußerst
schwer zu ziehen sein dürfte.

Aus der unrichtigen, logisch und wirtschaft-
lich unhaltbaren Gestaltung des Privatrechts am
Wasser und der Beschränkung des Offentlichkeits-
begriffes auf eine bestimmte Kategorie von Ge-

wässern ergibt sich für den Entwurf konse-
quenterweise eine höchst anfechtbare Konstruktion
des sogenannten Gemeingebrauchs. Wenn es in

der Begründung heißt, daß der Gemeingebrauch
als ein öffentliches Recht zu betrachten sei, so
könnte diese Auffassung mit der diesseitigen über-
einstimmen, wenn als Sinn des Begriffs „öffent-

lich" nur ein jedermann zustehendes Recht zur
Nutzung von Teilen einer an sich herrenlosen —

d. h. dem Eigentum sich entziehenden — Materie

gemeint wäre. Das kann aber nicht der Fall

sein, da der Entwurf ja die Eigentumsfähigkeit
des Wassers und das Eigentum an der fließenden

Wasserwelle ausdrücklich anerkennt. Diese eigen-
tümliche Annahme teilt er mit dem neuen

preußischen Gesetz und weiß nun —ebenso wie

dieses — keinen Ausweg aus dem logisch-unlo-

gischen Gedränge, als den, den Gemeingebrauch,
der doch in Wirlichkeit vorhanden und wichtig
ist, als ein öffentliches Recht in üblichem Sinne
zu bezeichnen. Da nun öffentliches Recht aber

dem Privatrecht vorangeht, so wurde tatsächlich
in dem neuen preußischen Gesetz schon bei den

Kommissionsberatungen im Abgeordnetenhause eine
gewisse Beschränkung des Privatrechts durch den
Gemeingebrauch, die das bisherige Recht nicht
kannte, aufgenommen. Der Entwurf der afrika-
nischen Verordnung ist soweit nicht gegangen. Er
sagt in § 22, Abs. 2: Der Eigentümer ist nicht
verpflichtet, auf den Gemeingebrauch Rücksicht zu
nehmen, es sei denn, daß Gründe des öffent-
lichen Wohls vorliegen. Darin liegt wieder eine
Unklarheit. Der Gemeingebrauch hat rechtlich
lediglich die Vermutung der „Unschädlichkeit“
für sich. Wird er in einem konkreten Falle und

in bestimmter Richtung und Ausdehnung zur
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Notwendigkeit im Sinne des öffentlichen Wohls
oder der Volkswirtschaft, so muß dies in einem

Akt des wirklichen öffentlichen Rechts (Staats-
hoheitsrechts) zum Ausdruck kommen, welches
dann seinerseits die bestehenden Privatrechte ein-
schränkt. Das ist dann aber kein Gemeinge-

brauch mehr.
Die vorerwähnte Unklarheit hat nun den

Entwurf auch dazu geführt, das durch die Wege-
ordnung den Reisenden an öffentlichen Wegen im

Verkehrsinteresse gegebene Weide= und Wasserrecht,
welches in Wahrheit ein öffentliches Recht im
Sinne der Staatsgewalt bedeutet, als ein

Beispiel des Gemeingebrauchs zu bezeichnen.“)
Interessant ist die Darstellung des Anlieger-

rechts an den öffentlichen Flußläufen quasi als

bevorzugter Gemeingebrauch (§ 20 des Entwurfs).
Wenn man das Bett der sogenannten öffentlichen

Wasserläufe nicht, wie das südafrikanische Gesetz,
grundsätzlich den Anliegern, sondern dem Landes-
fiskus zusprechen will, so bleibt diese Konstruktion
allerdings wohl als einziger Ausweg. Schwierig
ist dann jedoch die Frage einer Trennung von

Betteigentum und Ufereigentum (Anlieger),die
das neue preußische Gesetz z. B. verwirft (das

Ufer gehört zum Bett). Ob es aber überhaupt

zweckmäßig und im Interesse der vielleicht vom

Staate einmal direkt auszuführenden wasserwirt-

schaftlichen Unternehmungen zwingend war, so
ausgedehnte — einen großen Teil des Jahres,

zum Teil sogar dauernd —oberflächlich trocken

stehende Wasserbetten (z. B. den ganzen Unterlauf
des Omuramba u Omatako) dem Eigentum

des anliegenden Farmers und seiner Benutzung
(Ackerbau, Aufstellung von Wasseranlagen usw.)
zu entziehen, möchte ich stark bezweifeln. Zur
Durchführung gemeinnütziger Interessen und Un-
ternehmungen würden in einer großen Anzahl
von Fällen die Bestimmungen über Wassergenossen-
schaften eine hinreichende Grundlage bieten können

(Staatliche Beihilfen). Deshalb sollten die Betten
der oberirdisch aussetzenden Wasserläufe in möglichst
weitem Umfang dem Privateigentum der Anlieger

überlassen werden.“)
Die dem Anlieger zugestandene Entnahme von

Sand, Schilf, Holz usw. aus dem fiskalischen
Flußbett dürfte anderseits in praxi die rechtliche
Unklarheit noch erhöhen.““)

*) Über Gemeingebrauch vgl. v. Eschstruth, Grund-

irV Sines sühwestafrikanichen Wasserrechts, Seite
 Die Ausführungen des Farmers Prion über

das Bett des Omuramba u Omatako (K mlresoige
des im Bett befindlichen Schwemmlands) indenVer-
handlungen des Landesrats (Sitzung vom ir Mai

d. J sind in dieser Hinsicht sehr beachtenswert.
***) Aus der Begründung zum 821 ist übrigens

leider zu ersehen, daß die ganz unzureichende Verord-

Das Recht des Gouverneurs, einen Fluß als

öffentlich ohne Enteignung in Anspruch nehmen
zu können (§ 8), läuft dem für die Flüsse kon-

struierten Eigentumsbegriff offenbar zuwider.
An sich ist natürlich der Gedanke der Inanspruch-
nahme eines Wasserlaufs niederer Ordnung für
eine höhere Ordnung durch die zuständigen In-
stanzen ohne Enteignung gemeinnützig und wirt-
schaftlich zweckmäßig.

Außerordentlich glücklich scheint mir die Fassung
des § 23 zu sein, insofern, als eine feste Rang-

ordnung zwischen dem Wassergebrauch für land-
wirtschaftliche Bewässerung und dem zur Kraft-

erzeugung, wie bisher in Englisch-Südafrika, nicht

festgesetzt wird, diese beiden Nutzungsarten viel-
mehr gleichgestellt werden. Eine wesentliche
Bedeutung liegt ferner in der Bestimmung, daß
gegenüber der neuen Benutzung durch einen

Eigentümer nur die tatsächlich bisher aus-

genutzten Wasserrechte der übrigen Eigentümer
geschützt werden, nicht aber die gleichen Nutzungs-
möglichkeiten oder latenten Rechte. Dieses Vor-

recht, welches der Priorität in der Nutzung ge-

geben wird, ist für ein unerschlossenes Neuland
zweifellos von großer Wichtigkeit und ein Ansporn

für den tüchtigen Farmer.

Die Beschränkungen im Gebrauch unter-

irdischen Wassers sind — mit Ausnahme des

Quellenschutzes—imallgemeinen zweckentsprechend
in Anlehnung an das neue preußische Wassergesetz

formuliert worden. Der im Genossenschaftsrecht

vorgesehene Beitrittszwang für Bergwerke (§ 89)
ist zweckmäßig. Dagegen erscheint das Bestehen-
lassen der wasserrechtlichen Befugnisse der Berg-
behörde nach der Bergverordnung vom 8. August

1905 (vgl. § 106 des Entwurfs) bedenklich. Ein
Zusammenwirken von Wasser= und Bergbehörde —

wie im preußischen Quellenschutzgesetz — hätte

für beide Ressorts angehende Fälle vorgesehen
werden sollen.

Inwieweit die verhältnismäßig umfangreiche
Fassung der einzelnen Bestimmungen über die
Verleihung und die Wassergenossenschaften dem

jetzigen wirtschaftlichen Bedürfnisse bereits ent-
spricht oder von diesem erfordert wird, kann,
wie eingangs hervorgehoben, von hier aus schwer
beurteilt werden.

Für die grundsätzliche Beurteilung berührt
es aber eigentümlich, wenn gegenüber dem für

die vorstehend erwähnten Rechtsinstitute vor-
gesehenen breiten Raum andere wichtige Ma-
terien, wie die Wasserbücher und der Quellen-

schutz, mit wenigen Zeilen abgetan werden. Die

nung zum Schutz der Holzbestände (namentlich an den
Wasserbetten) von 1900 noch immer nicht durch eine
brauchbarere ersetzt worden ist.



Gv09 20

Einrichtung von Wasserbüchern und die Errichtung

von Quellenschutzzonen von Fall zu Fall lediglich
in die Hand des Gouverneurs zu geben und von

allen grundlegenden Bestimmungen darüber in
der Wasserverordnung abzusehen, kann zu Un-

gleichheiten und zu Fehlgriffen führen, zumal
über die zu ergreifenden Maßnahmen, die zu

setzenden Fristen usw. keine Bestimmungen ge-
troffen werden.

Ganz besonders wünschenswert wäre eine ge-

setzliche Regelung des Schutzes der Thermalquellen
im Allgemeininteresse gewesen. Ferner eine Be-
stimmung, auf Grund deren wasserpolizeiliche
Vorschriften für Wasser jeder Art (auch wildes
Wasser) im Sinne der öffentlichen Gesundheits-
pflege (Verhütung von Typhus, Malaria) in Ort-
schaften von den zuständigen Polizeibehörden

erlassen und entsprechende Schutzmaßnahmen vor-
genommen werden können.

Am schwersten für die künftige Ausgestaltung
und Entwicklung der Wassergesetzgebung wiegen

aber m. E. die durch Konstruktion der „öffent-

lichen Flüsse“ und des „Privateigentums am

Wasserlauf“ geschaffenen logischen und praktischen
Schwierigkeiten. Soll die Anwendung der be-

grifflichen Logik von Lehrsätzen auf die Mannig-
faltigkeit des praktischen Lebens — die Quintessenz

aller Gesetzgebung — in ihrer tatsächlichen Wirkung

vorwiegend heilsam sein, so muß jene Logik sich
in möglichster Ubereinstimmung mit der derzeitigen
wissenschaftlichen Anschanung und der praktischen
Vernunft des Lebens befinden. Andernfalls wird

zu leicht die Folge eintreten, daß auf Grund
praktisch unklarer Gesetzesparagraphen von der

Rechtsprechung durch „mehr oder minder sophi-
stische Interpretationen“ Entscheidungen aufgebaut
werden, denen dann — um ein Wort des Be-

richterstatters der deutschen Landwirtschaftsgesell-
schaft') zu gebrauchen — „Laien und Juristen

erstaunt, aber nicht bewundernd gegenüberstehen“.

*) Zum Entwurf eines Preußischen Wassergesetzes
von 1907.

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder tellweise nur mit Quellenangabe gestattet.)

Deutsch-Ostafrika.

hachwel#ung der Brutto-Einnahmen bel den binnengrenz Sollstellen von Deutsch-Ostafrika im Rechnungssahr 1913.

Gegenübergestellt dem Vorjahre.

Zölle für Salz- Sviel- ,« s Gegen Vorjahr
Zollstelle « 8 ur Jeerbrauchs- m. Neben- Insgesamt Im ·

EinfuhrAusfuhr Abgabe stener Einnahmen Vorjahr mehr weniger

— Rup. H. Rup. H.] Rup. O. Rup. H. Rup. H. Rup. H. 4 PPf.] 6% Pf.] Pf.] 4.
" «

— 16o2 77 2005 46 418 208 2 9 %%281,-3 100 71
#ucati 1% 06 4 — 935,67,53 466 22,518 621 638 96025 —839.22

hut nsa 1958305 28 118400 29 10182 94 85 20 2
hioba. . 200940 2319890848689758 4160215539,04089489800412o70i9058100!60 7812 ss
esbur f5%% 821—— —— — 55505 219 67184340
bs li 11100 52 60U 21261 9 24424 96 9 233282525.73 707 55 —
limmakckburg 155. 715+ —— — 127.87,5 998 22,51 1330 97 1 135.— 195 97 —

. 823 3 49 — 2 87 2 40 78427.1 215.85 — —221585 —

#s * 25. 10 28 7— — 20 6 62.5 00 62.5 80 88 15288 2

Auf .. 3216.59,5 15 42 S8S5 — 20 325 95.5426108 5 681 442 — 2044 78
tunt 3534 2 187 300391 5— — 934 51,.5505 314 6110028 589 911 — —

7341 45 4—841 — 37 2 10 41 79,5; 8068 85,5 10 758 47 —10·758 41 —
" T

“ in Rup. 447 162 80, 5837 795 75|19882 38136 20 f114 67,5818091|81 1109078S 41 1077780 9487 358 06 124300 59
A. 506216 41 400% 3326509 84.181 6086. 23 109078841 — —

zur drbk Al 618181 49 25546 4118483 46 39 20 13478 38 10777304 1
n. —21965 08 22LSOG 38 40 , 85 k 1305741
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Nachweisung der Brutto-Sinnahmen bei den Binnengrenz-Jollstellen von Deutsch-Ostafriha in den Oonaten

MDärz und f#pril 1914.

Gegenübergestellt den gleichen Monaten des Vorjahres.
(Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1914, Nr. 13, S. 615.)

MYär-. —
* . « · —— 89 Meriabt

Zölle für Salz- Sten Neben- Im - .
swerbrauchs- * 9

Zollstelle Einfuhr Ausfuhr 5“ Abgabe Semvet-Einnahme Ingesamt Vorjahr mehr wen
Rup. H.[ Run. O.up. H. Rup. H. Rup. H. BRup. o. 1—1

1 I . “

Moschi 483/26.ö4 9 5— 18 63 981 81.53090 % GG — — 333

Schirati 918 11 885 36J— — — 84 4 14
Muansa 12 879, 47450 5199 8999— — 38 8421 108 60 28221922 20871|— —3959
Bukoba 157 — 20 445 25306 8351 5 420 101 9 10 S4 %

Usumbura 132 50 37—— — — 14 62,5 184 12.50 — 215 20

Udjidi 361 444 —11·59 463 o2 617387 280 33370503

Euirbrv 1— — — — — 10 25 10 25 1387 32 4— —
fissen 98 39 7— —2 40 522 444%% SGC9G 5 „

reoetb — — —— —— — —50 — 50— 67 — 17 5050 „

113 79 9620— 6 85 179 10 2388 95422926
Aiweso# 67881 324 0210 4 3 64 936 80 124 467 98717O . H„

Tabora 5 163. 66 179 200 — 37 — — 13 78.5) 5357 01.5| 7 142 68 — — 142 66

Summe in Rup.]32 o10 40.529 520 121 353 5580|6 302 1 os 84 722 9087 455 8010 369 62 L101—
 4“148 5689 360 161 804 724 40% o6 84 722 0 —

Im Vorjahr 48 410 542 832 7111601 1828 805417 4387 155 80 "% 5
Zun. *. Abn. 5 721 989 3472 55203 54 40 90 I — —s12

Einnahme Mi 3bis Febr. 4%2 8 41134 17 O5 11T1 19 15 b6GéSöal —0 2 1 15 790 371 —-
Zusammen abrh J D

bis März. 4%62145 450894 88 2050% 83181 2 LOSS 4 — 70 941 5ST"

Aprll. **
Moschi 5900 66 107100— —– 20 18 01 715 97 954631 1513171 — — 3 556 r

Schirati 999, 38 776 82231 4411 — 4 07 S 1 V.
Muansa 18 959044%20G 13, 50 95 853 20232 65 #
Bukoba- 16 650, 07331 463 10 51 6 848 466 344 728 459 6351 768 21— — # -

Usumbura 300. 20 — — —2355 99 556 1159 276214 — —

Udjidii.. 1 607 88 1— — — 649 875% 152 4/ 5 20 . -

hiewancburg: — — — — — — 6 25 6 25 833 24331 — — i
74 ;6— — — . — 65 75 140 35 187 13 1 15 6

Nelleelngenburg. 39 — — — —1 — — 337,5 41237,5 560 50 — 27 56 2—

Mwaia 31544% – 56 316 055 40 346 15 71995 —

Musoma 387 03 460 8023 82 3 68 75 331 300 f 1157554
Tabora- 4857 62 147299 — — — — 2971.55— 612 832 —

1 r*

Summe in 2 44 780 9228 928 692 286 67/6 60 8 065 4907 118 37 H1054 1610# 203/ 7 % |
50 707.8988 571 508048 899975 47 32 105 49116 —

gm Vorjahr 50 073 4535 467 152 206 664% 91104 208 76 —

Zun. “., Abn. 34 44 L 3 104 441 842, 24 69 87 #2763 59 1287|0 11287 401 —

Samoa.

Nachweisung der bel dem Zollamt Apia im IV. Viertel des Rechnungsjahres 1913 fällig gewordenen

Gal. 1. Kol. Bl.“ 1914, Nr. 7,

eträge.
S. 295.)

Gei an tbe trag der fälli ewordenen ölle Gegen den gleichenName samtbetrag ss W 9 3 Zeitraum des

der ) 1913 — — 1912 Vorjahres

Zollstelle Einfuhr Ausfuhr Zusammen Einfuhr Ausfuhr Zusammen mehr weniger
AM . A Pij. A. Pf. AM Pf 4% Al EELIIII

Apia. . . 12 oi7 12 — —12 017 12 157 91264 — — 57912 64 —

Betrag des l. bis 6 . k .
III. Viertels.584 596·07 — — 584596 07570 910|13 — 70f910 13 13 685 941 — —

Summe desl. bis l ’

IV. Vi s .746613 19 — —46 613 19 728 8227 — —52BB22 717790 244
"1 1 « l
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ogo.
übersicht Über die Bewegung des Handels des Schutzgebiets Logo im I. ViIertel des Kalenderjahres 1914

im Vergleich mit dem Handel im gleichen zeitraum des Vorjahres.

Gal Deunches Kol. Bl.“ 1914, Nr. 7, S. 293ff.)

1 Jar- Zu- Ab—
Benennung der Warengruppen « 1913 nahme nahme

— et Wert M Wert AM. Wert M

A. Einfuhr.

I. Erzeugnisse des Landbaues und der Forstwirtschaft
sowie der zugehörigen Nebengewerbe:

a) Körner= und Hülsenfrüchte 29 063 22 019 7 044 —
b) Knollengewächse, Gemilsse und Frü 23 593 15 534 8 059 —

c) Koloniale Vezehrungsgegenstände. nel 217849 148 162 69 687 —
d) Clfrüchte, Pflanzenölc, Pflanzenwachs. 84 875 17 136 67 739 —

c) Getränke (außer Mineralwasser) . 152 953 213 146 — 60 193

f)Sämereien, lebende Pflanzen u. Futtermittel (let#O

tere soweit nicht unter Ia und b bereits genannt) 42 451 21 —
81Faserpflanzer 270 2446 — 2176) Erzeugnisse der Forstwirtschaft 27 508 36 181 8 673

Zusammen I. 536 583 155 075 81 508 —

II. Tiere und tierische Erzeugnisse:
a) Lebende 2 3 750 3 948 — 198

b) Fleisch und tierische Erzeugnisse aller Art 200 659 161 137 39 522

Zusammen II. 204 409 165 085 39 324

III. Mineralische und fossile Rohstoffe, Mineralöle 176 551 165 956 10 595 —

IV. Fabrikate aus Wachs, Fetten und Olen 25 941 17 486 8 455

V. Chemische und pharmagentische Erzeugnisse (außer
Schießbedarf und Sprengmitteln) 68 343 79 073 — 10 730

VI. Textil= und Filgwaren, Bekleidungsgegenstände *
(außer Lederwaren) 571 677 794 702 — 223 025

VII. Leder und Lederwaren, Wachstuch, Kirschnerwauen 14 713 11 742 3 001 —
VIII. Gummi= und Kautschukwaren 15 356 13 513 1 343 —

IX. Holzwaren, Flecht= und Schniewaren 41 799 41 838 — 39

J Papier= u. Pappwaren, literarische u. Kunstgegenstände 23 302 25 459 2 157
Xl. Stein-, Ton= und Glaswaren 61 316 43 650 17696 —

XII. Metalle und Metallwaren (außer Instrumenten, Ma-
schinen und Waffen):

) unbrarbaliete Metalle und Halbzeng . 29 925 16 409 13 516 —
b) Fabrikate . 519 250 278518 210 732 —

Zufammen xi 549 175 294927 254248 —

XIII. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge . 70 086 88 507 18 421
XIV. Waffen und Munition. 71 620 102 187 — 30 567
XV. Geldg . 1373030 374016 — 986

Summe der Einfuhr im I. Viertel 1911. 2 803 901 2673216|130715 —

Dagegen im vorhergehenden Vierteljahr. 2622123 — — —

Zunahme —, Abnahme —. + 181 588 — —

B. Ausfuhr.

I. Erzeugnisse des Landbaues und der Forstwirtschaft
sowie der zugehörigen Nebengewerbe:

a) Pflanzliche Nahrungs= und Genußmittel . 378 100 23996438 136 —

b) Olfrüchte, Pflanzenöle, Pflanzenwachs- 937 437 861 057 76 380 —

c) Sämerien= lebende Pflanzen 11345 9327 2018 —
d) Faserpflanz 287 754 207 905 79849 —

e) dchi bMer Forstwirtschaft 68 742 169 566 — 100 824

Zusammen 1. 1 683 378 1 487 819105 559 —

II. Tiere undticrische Erzeugnissea) Lebende T 809 423 179 70o3129630 —
b) Tierische Erzeugnise- ..... 20 143 15 959 4184

Zusammen II. 3229 566 195 75632133814 —
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Im 4 Ab—
8 -.. Zu- Ab-Benennung der Warengruppen J. N J. Viertel nahmenahme

Wert M Wert é Wert. Wert .

III. Mineralische und fossile Nohstoffe- — 380 — 380

IV. Gewerbliche Erzeugniftsse 82275 12 458 39 817V. Geld. . 859 750 697 562 162 188 —

Summe der Ausfuhr im I. Viertel 1914. 2 957969 2 42397130 998 —

Dagegen im vorhergehenden Vierteljahr. 1 860 852 — — —

Zunahme L. Abnahme —. —+ 11094 117 — — —

C. Gesamthandel.

Summe der Einfuhr und Ausfuhr im I. Viertel 1914. 5 768 930 5 097 18761 743 —
Dagegen im vorhergehenden Viertellaahhrr 4483 275 — — —

Zunahme +, Abnahme —. + 1275 655 — — 1 —

Wichtigste Warenpositionen.

*5 *- 3 Im 1. Viertel Inr I. Viertel * *,

des Kalenderjahresfdes Kalenderjahress Zunahme Abnahme
Benennung der Waren 1914 1913

Menge 3 Wert JMenge Werl Menge Wert Menge Wert
ka  kte „ kg Al kg A

A. Einfuhr.

Mehl und Backwaren 62 6831 20 27333 89 17 8291 29 194 8 44— —

Gemüse= und Lbstkonserven, ein- i ; I
gemachtes Obst 8 898 11813 7106 8087 1 792 3726 — —

Lalanüffie . 53 665 64 086 17727 17935 35 938 46 151 — —
Ta 48177. 65 419 46 999. 64 485 1 178. 934 —
Tabahabrilate ... 2260 16 986 4 695. 19 122 — — 2435 2 136

Stille Weine .. (Liter) 14 576. 12 325 15 828 11,009 — 1316 1217 —

Zrauntweine aller Art (CLiter) 170 593 111017) 259719. 171419 — — 89 126. 60 102
Bier . (Liter) 26 132 18 185 23 877 15949 2 555 2236 —) —

Bou- und Nutzho 137 r, 27316 160 726 35 664 — — 22987 8348
Fleisch und Mealz, ungen von 1 I

Fleisch, einschl. Fleischkonserven 9 210 15 372 9 252, 15 995 — — 12) 623

Fische, Seetiere und Süßwasser- 1 „ n
tiere aller Art 238 114, 165 865 804 027 122596 — 43269 65913. —

Milch, Butter, Käse, Eier, Honig
und sonstige tierische Nahrungs- l
mittel 10 643, 17 4414261 18366— — 3618. 919

Zement, Kalk, Kreide, sonstige I i i
Erden und Steine 673072, 49 002 685 225 46 322 — 2 6600 —

. ....699948;52971821486;54373 — — 121 5388. 1402

. Brannkohlen, Briketts 700 1238. 32 330513 7500 23 642186 373, 8688 — —

 .(Liter) 152 417. 217411 286 973 33 797 — — 84 556 12 056
Art 30 334 14839 16 452 8 799 18 882 6040 — —

. 18995871278241,4·h4—3 1246 9637
136 992 4417 532152 204 659 628 — — 15 212 212 096

# I l
waren 11512 45.0252% 2616 — 1391 1

Schuhe und Stiefel 1 796. 7243 1 019 5519 777. 1 694 — . —

Glas und Glaswaren 25 500, 32 11521311128450 4189 3660 —

Roheisen, eiserne Schienen. Stan- | 1 ê I ·
gen, Blöcke usw. 10 286 5246 63 845 12 833 — „ — 55 559 7587

Be llblech 46 085. 13540 4 659) 8434, 21 426 5 106 — —
b6 d t112 547; 96 040 465 605. 208 730 — — 353 058, 112 690

Waren aus 5 unedlen Me- 3 #
tallen . 290 34 400 966 28 380, 52 489261 964 348 477 —

Landwirtschaftliche Maschinen . 840 925 3513, 5363 — 2678 4 438

Maschinen für industrielle Betriebe 1852 4202 11456 18650 — — 10 128 14 418.
T 4 IAM.— 8X4.

aller Art, auch Fahrräder 15 4000 46 796ä 45 662 40 241 6 555 30 472 —
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Im I. Viertel Im I. Viertel
des Kalenderjahresides Kalenderjahres Zunahme Abnahme

1911 #
Benennung der Waren 6

Menge WertMenge WertMenge Wert Menge WVert
ku ! kg 4 ku kr M

Feuerwaffen (Stück) 2801 19 946 3 767 37221 — — 966 17275

Schießpulver und Zunohüchen . 4984847577 6309956238 — — 13251 8 661
Goldmünzen . — — 2 850 — — — 2850

Silbermüngggen — 338 770 — 370 119 — — — 31379

akao, Schokol ade 62 474 44 595 13202 8 168 19 272 36 127 — —
Zucker. Sirup, muserwa 55 531 18 637 86 632 31 062 — — 31 10! 13325

Erdnüsse und sonstige #hfrice
(Palmkerne) . 212741 44581 28 109 7390181 632 37 191 — —

Schibutter und Pslanzenöle. .1145 979 40 291 31 811 9 746 114 165 30 548 — —

B. Ausfuhr.

Mais 633 325 70 315370999 57 605262 326 12510 — —

Kakao 264 644 235 00823 536 123 536141 108 111 467 — —

Palmkerne. . 2007623 711 2552080 967 707325 — 3 930 73 344 —

Palmdee411425 192 425308 381 130 951106 044 61 474 — —

Rohbaumwolel129210 268 80074 S18 200 22451392 68 547 — —

Kantschk 18 190 66 971 32 875 167 557 — — 14 685 100 583

Elfenbn 667. 9424 706 12091 — — 39 24467

Filbermünzen ....... — 8359 750 — 697 562 — 162 188 — —
Rindvieh (Stück) 2 898 271560 2206 146 420 692 125 140 — —

Deusschsneuguineck

nachweist-lagderbeidenzollftellendesSchuf-gediehDeutsch-neugaiaeatmllLVlektel
desnechnungsiahkeslplsfälllggewordenenzollhetkäge.

(Vgl. „Deutsches Kol. Bl.“ 1914, Nr. 6, S. 233.)

Gesamtbetrag der fällig gewordenen (deklarierten) Zölle im J Gegen

Name — —obigenBViertel des Rechnungsjahrrs spen gleichen Zeitraum
E 1013 1912 ), des Vorjahres

der Jollstelle Einfuhr Ausfuhr Zusammen Einfuhr Ausfuhr Zusammen mehr weniger
5% Pf.] 6 Pf.] VMmfk. 6 Pf.] Pf.] 46 Pf.] 4 Vf. 44 Pf

" | . ;

Robaul.... 182445406946160251907«—159943594142425201367845053916———
Friedrich-Wilhelms- s s «

hnfcn....522012167812301200135128512101475172943263397675012—-
Käwieng....399789171035570824176695———17669539-4129——
skicta..... 4168 95 110 50 4279 45 1307 97 712 642020 60|2 B — —

Namatana 275 25 10 — 285 25 218 7 — — 218.77 66 45— —

Eitagpgen006 7426 729 9827736 71726 18 8552 20| 5 278. 4822 58 21— —
Morobe 742 66 720 — 1 162 66 209 45 30 239 451 1223 211 — —

Herbertshöhe"') 516 21 132 50 648 71 407 16 40 — 447 16 201 55% —
Manus 95 14— — 95 1 5 — — 95 141 — —

Ponapen 6 868 83 830 09 7 698.92 12 883 11397 6014 280 77 — — 6581 85

Truk 4 305 85 941 33 5 247 181 2088. 851 1165 144 —

Nauru. . . . .116627 3— —16627 3655770 38— — 5770 85 0 856 51— —

Jaluiit24116 710059 31/31 176 05|12 733 748649 30|16 388 O04793 01 —

JSud. 3240 96 398 27 3 639 2310 382 44 700 3711 082 81 — —7433 58

Angarr36 20 333SUSôÖ—8338 95 83969 65
Palauuuu 1 705.911687 78393 64490 54 888 32778 84 614 8tf —

Saipna 3 940 65) 1939 72 5 880 37| 4258 38 2212 9996471.37 — — 591. —

Zusammen 3810625 05|179543. 68 490 168 73 252139,09|70 524 47 322963 56185 791 25 18586. 08
"1 — — —

Hierzu I. und » « ; 167205 111— —
II. Viertel 19184465 99 2 71767 86716 238 85 329493 33|105007. 79 84501 12 281 732 7, — —

1 1

Zus. I. bis III.Viert. 755091 04|451311, 54 1206402/ 5 581932 42175532 26 T57464 68 454216.3 — —

*) Die in den Spalteng„1912“ für Herbertshöhe angegebenen Beträge sind in der Nachweisung des
Vorjahres („D. Kol. Bl.“ 1913, S. 716) in den Zahlen für Rabaul mit enthalten.
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Rolonlalwirtschaftliche Mitteilungen.
Aus dem ’beltsberela des Kolonlal- Wirtschaktllchenmitee

An der Zweiten —- Deutsch- st-

afrikanischen Eandesausstellung 1914 in SDar-essalam beteiligt sich das Kolonial-Wir scho ft·
liche Komitee durch die Ausstellung von Rohstoffen

aus den wichtigsten Produktionsgebieten der Erde,
u. a. von Baumwolle, den verschiedenen Haufsorten

und anderen Faserstoffen, Olsaaten, Kautschuk, Genuß-
mitteln, wie Tee, Kaffee, Kakao- usw., von Weltkarten,
auf welchen die geographische Verbreitung der diese
Rohstoffe und Produkte liefernden Pflanzenin anschau-
licher Weise dargestellt ist, und durch die Darbietung
der Schrift „Unsere Kolonialwirtschaft in ihrer Be-
dentung für Fndustric, Handel und Landwirtschaft".

Für den Bau der Ausstellungshalle hat das Komitee
 “ gestiftet.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Landesaus-
stellung wird auch die Maschinistenschule für
Farbige in Daressalam eingeweiht werden.

Die „Goldene Medaille für kolonial-wirt-
schaftliche BVerdienste“, von der je ein Exemplar
für die Landesausstellungen Windhuk und Dares-
#Mage vom Komitee gestiftet worden war, ist auf

Vorschlag der Gonvernements von Deutsch-Südwest-
und -OÖstafrika dem früheren Gouverneur von Deutsch-
Südwestafrika, Generalmajorz.D.v. Leutwein, und
dem Geh. Regierungsrat D#r. Stuhlmann, General-
sekretär der Zentralstelle des Hamburgischen Kolonial=
instituts, zuerteilt worden.

Aus fremden Rolonien und Droduktionsgebieten.

Stand der Baumwollsaaten Iin ägvpten

im Junl 1914.)

In Unterägypten war die Witterung im ersten
Teile des Juni in den nördlichen Provinzen günstig,
gegen Ende des Monats aber ein wenig frisch und

feucht. Die südlichen Provinzen hatten während des
ganzen Monats günstiges Wetter. Die Pflanzen stehen
in den südlichen Provinzen gut und sind denjenigen
des vorigen Jahres auch voraus. In den nördlichen
Provinzen sind sie um 10 bis 15 Tage zurückgeblieben.
Die Bewässerung ist noch immer hinreichend. Dank

dem Steigen des Wassers im oberen Nil konnteder
Bewässerungsdienst die Umlauffristen vom 1. Juli ab
um drei Tage kürzen. Würmer und Wurmeier sind
überall gemeldet worden, besonders in den letzten
Tagen des Monats; die Pflanzer fahren mit ihrer
Vernichtung fort. In Oberägypten und Fayoum
war die Witterung im allgemeinen günstig. Die
Pflanzen stehen gut, wenn auch etwas zurück. Die
Bewässerung ist hinreichend. Wenig Würmer werden
gemeldet.

(Alexandrin Genecral Produce Association
vom 3. Juli 1911.)

Die ergebnisse der Baumwollernte 1913 in den

Vereinigten Stacten von Amerika.

Das Census Burenu in Washington gibt die in
den Vereinigten Staaten entkörnte Baumwolle

der Ernte 1913 außer Linters mit 18 982 811 Handels-
ballen (2 runde als u gerechnet) oder mit14156 486 Ballen von Pont Ibs a Das sind 1536215
Ballen oder9,8 v. H. weniger is im der besten

Baumwolljahr 1011 zur Entkörnung gelangten. Auf
den Markt kamen im Baumwolljahre 1913/14 gemäß
den Aufzeichnungen der Handelskreise bisher 14233 106

Ballen, und man ˙rechuet, mit Erhöhung dieser Zahl
auf rund 14 600 000 Ballen bis Ende August.

Baumwollsamen wurde aus ber Gnte 1913 in
einer Menge von 6 305 000 Tons im Werte von

156,6 Millionen Dollar gewonnen, davon wurden

4767802 Tons gepreßt. Im Jahre 1912 (1911) wurden
6 104 000 (6 997 000) Tons gewonnen und 4 579 508

( *073) %Tons gepreßt.

*) Vgl. „D. Kol. Bl.= 1914, S.631.

Die Weltproduktion von Baumwolle außer

Linters im Jahre 1913, soweit sie in den Handel ge-

laugte, belief sich auf rund 22225 000 Ballen von
bs gegen 20 976 000 im Vorfahr, 21 260 000 im* 1911 und 16 241 000 im Jahre 1909. Zu der

Gesamterzeugung von Baumwolle für den Handel
trugen im Jahre 1913 bei: die Vereinigten Staaten
von Amerika 60,9 v. H., Indien 17,1 v. H., Agypten
6,6 v. H., China 5,4 v. H. und Rußland 4,5 v. H.

(Nach Bracstrect's.)

Der Kahnomarkt in Scuador im 1. Vierteljahr 1914.“)

In der ersten Hälfte des Januar erreichten
die Ankünfte zwar nicht ganz die Höhe von der letzten
Hälfte Dezember, waren aber doch ungefähr viermal
so groß wie in der gleichen Periode des Vorjahrs
und wurden zum weitaus größten Teil von der

Pflanzervereinigung (Asocinciön des Agricultores) auf-
genommen, da die Exporteure sich mangels Nachfrage
aus den Konsumländern ganz vom Markt zurück-

gegogen hielten. Die Notierungen waren: 18,50 Sncres“")
für Superior und 18 Sucres für kuranten Arriba.

Die Zufuhren (verglichen mit der ersten Hälfte des
Januar 1913) betrugen: Arriba 4 222 156 (970 781),
Balao und Nleeirue 367 640 (189 183), Machala
281 689 (74 553), zusammen 1# 487 (1 234 517)

spanische Pfund.“)
Die zweite Hälfte des Januar lieferte eben-

falls ein für diese Jahreszeit unerwartet großes
QOuantum. Der Markt blieb im ganzen recht flau,
wenngleich auch eindarin der Exporteure sich am Kaufen

beteiligte. Die Preise hielten sich unveränderlich auf
18,50 Sucres für Superior und 18 Sucres für kuranten
Arriba; Balao und Machala 0,50 Sucres bzw. 1 Sucre

weniger. Die Ankünfte stellten sich wie folgt: Ar riba
4396 980 (1 135 065), Balao und Naranjal 376 172

(883259)Nachal 255676 (96553), zusammen 5028828
(1 504 877) Pfund

In den ersten Tagen des Februar flauten
die Zufuhren, namentlich von Arriba, ab, was zum
Teil auf den großen Mangel an Arbeitskräften zurück-

zuführen ist, da infolge der politischen Unruhen an-

* Val. „D. Kol. Bl.“ 1914, S. 520.
*°) 1 Sucre = 2,04 4K

*““) 1 span. Pfund = 0,46 kg
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dauernd Leute zum Militärdienst eingezogen werden.
Auf die Nachrichten hin, daß drüben größere Existenzen
realisiert worden seien, setzte die hiesige Pflanger-
vereinigung die Preise nach und nach um 1 Sucre

in die Höhe; es betrugen daher die Notierungen Mitte
Februar 19,50 Sucres für Superior und 19 Sueres

für kuranten Wrriba. Die Ankünfte beliefen sich auf:
Arriba 3 452186 (1.072 789), Balao und Naranjal3133153 442 46 Machala 185610 (32) zusammen
3951 111 (1 313 913) Pfund.

Die Ankünfte hielten sich bis Ende Februar
ungefähr auf der gleichen Höhe wie zu Beginn des

onats. Weitere angeblich günstige Nachrichten von

den Konsum-Märkten veranlaßten die Asociaciön nach
und nach die Preise auf 21 Sucres für Superior und
20,50 Sncres für kuranten Arriba zu erhöhen;: jedoch
standen diese Erhöhungen in keinem Einklang mit den
europäischen Preisen, weshalb denn auch die Er-
vorteure sich vom Markt zurückzogen und die As§ocincion

beinahe alle#Zufuhrenaufnehmen mußte, Die-Zufuhrenbetrugen: Arriba 3 258 855 (820135), Balao und
Naranjal 238 998 (10% 714), Machala 150 327 (37 025)
ezusammen 3 628 180 (1 021 477) Pfund.

Die erste Hälfte des März hatie die gleichen
Zusuhren wie die zweite Hälfte des Februar auf-
zuweisen. Die Preise wurden anfangs von der Aso-
cinciön auf 21 Sueres gehalten, aber dann, als man

einsah, daß die hiesige enorme Preissteigerung die

europäischen Märkte unbeeinflußt ließ, wieder um
1 Sucre auf 20 Sucres bzw. 19,50 Sncres herunter-
gesetzt, wodurch natürlich der Markt drüben noch flau
gestimmt wurde. Die Zufuhren betrugen: Arriba
3 193 830 (1221 920), Balav und Naranjal 322 184
(164679), Machala 98704 (44803), zusammen 3614718

(144311402) Pfund.
Die Ankünfte waren in der zweiten Hälfte

des März wieder sehr bedeutend und wurden fast
vollständig von der Asociaciôn aufgenommen, da die

Exporteure die von dieser Gesellschaft bezahlten Preise
nicht anlegen wollten. Die Notierungen waren am
Schlusse des Monats 20 Sncresfür Arriba, 18,50 Sucres
für Balao und 18 Sucres für Machala. Die Ankünfte
waren: Arriba 4 800 313 (1 805 354), Balao und
Naranjal 314 241 (222 055), Machala 121 448 (5 441),

zusammen 5 266 005 (2 067 841) Pfund.

Das Gesamtergebnis der Kakao-Zufuhren in
Guayaqgquil während des ersten Vierteljahrs 1914
stellt sich mithin auf: 20 360 320 Pfund gegen 8 633 927
Pfund im ersten Vierteljahre 1913, ist also dreimal so
groß wie im Vorjahre.

ie Haupternte scheint in diesem Jahre
wieder recht günstig auszufallen, wenngleich
aus einigen Distrikten schon über Fäulnis (pnsmazön)
in den Früchten infolge des starken, anhaltenden Regens
Ceklagt wird.

(Bericht des Waiserl. Lansulats un Guayaquil
m 31.März 71 14.)

RKautschukverschiffungen Iin Singapore und Denang

im 1. Viertelsahr 1914.

Die Verschiffungen von Kautschuk in den

Straits Settlements und den Nachbeoländern auf
der Halbinsel haben im 1. Vierteljahr 1914 (im Ver-
Oleiche zum 1. Vierteljahr 1913) necht unerheblich
zugenommen. 1 der amtlichen Statistik gingen
von Singapore und Penang 57 550 Pikul — 7 673 333
Ibs (50 226 Pikul = 6696 800 lbs) ins Ansland. Die

Zunahmebeträgt also 7324 Pikul = 976 5383 lbs oder
ungefähr 436 t.

Einzelheiten sind in nachstehender Tabelle ent-
lten:

Vereinigte WS u. gu-

Besttmmungsland Malalka i r6sesammen

Pikul Pllul Pikul Plkul
Großbritannien:

ab Singapore . 8646 8081 7528 24255
ab Penang — 25 141 1349 26 400

Europälsches Fest-
ab eilanden . 304 94 122 520

ab Penang — 1028 148 1176

Vereinigte Ziagtenvon Ame
ab nseot 208 1 051 407 2566

ab Penang — 967 — 967

Ceylon:
ab Penang — 1 432 — 1 432

Australien:
ab Singapore — 141 — 144

Zusammen. 9158 338 838 9554 57550
— 7 673 333 lbs oder 3425 t.

Die obige Zahl stellt freilich nur die Kautschuk-
mengen dar, die über die zwei Häfen der Kronkolonie
nach dem Ausland gingen. Angaben über die nicht
unbeträchtlichen, direkt von Port Swettenham ex-

portierten Mengen fehlen noch.

(Bericht des Kaiserl. Generalkonsulats
in Singapore vom 10. Juni 1914.)

Britisch. Somaliland.
Anderung des Zolles für geistige Getränke.

Durch Verordunnse vom 10. Februar 1914 „The
Alcoholic Liquors Ordinancc, 1914" (Nr. 1/1914) ist
der Zoll für geistige Getränke, die zum Verkaufe, zum
Genuß oder zum Verbrauch in das Schutzgebiet ein-

geführt werden, folgendermaßen geändert worden:
Destillierte weingeisthaltige Zollsan

Flüssigkeiten von 50 Grad bisher *

Stärke (nach dem Alko-=

holometer von Gay-Lussac)

bei einer Temperatur von
5 Grad Celsius Gallon

wiß Bier und andere ge-

gorene weingeisthaltige vom Werte

Flüssigkeiten. Gallon 2 Rupien") 7v. H.

(The Board of Trade Journal.)

2 Rupien*) 2 Rupien“)

Papua.

Beaufsichtigung und Einschränkung der
Ausfuhr von Altertümern.

Nach der Verordnung „The Papuan Antiquities
Ordinance, 1913“ (Nr. 14/1918) ist es verboten, Alter-
tümer aus Papua auszuführen, ohne sie vorher zu
einem angemessenen Preise und zum Nutzen des Terri-
toriums einer vom Lieutenant-Governor hierzu er-

mächtigten Person zum Kaufe angeboten zu haben.
Wer ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Kom-

missars papuanische Altertümer ausführt oder zur Le
fuhr auf ein Schiff bringt, wird mit einer Höchststra
von 100 Pfund Sterl. oder, wenn die Geldstrafe ui

beigetrieben werden kann, mit Gefängnis mit oder

ohne Zwangsarbeit bis zu sechs Monaten bestraft.

(The Board of Trade Journal.)

*) Der Zollsatz wird für jeden Grad über oder
unter 50 Grad verhältuismäßig erhöht oder herab-
Cesetzt.
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Vermischtes.

Sentral-Ruskhunkftstelle für Kuswanderer.“)

Die Zentral-Auskunftstelle für Auswan-

derer (Berlin W 35, Am Karlsbad 10) hat im
zweiten Vierteljahr 1914 (1. April bis 30. Juni)
in 6053 Fällen kostenlose Auskunft an Auswanderngs=
lustige erteilt, und zwar in 4939 Fällen schriftliche
und in 1114 Fällen mündliche.

Beantwortet wurden insgesamt 8530 Ansragen
über die verschiedenen Auswanderungsgebiete. Davor
bezogen sich 4288 auf die deutschen Kolonien, und

zwar auf Deutsch- Südwestafrika 1520, Deutsch-
Ostafrika 984, Kamerun 161, Togo 54, Samoa 74,
Kiautschon 74, Deutsch- Neuguinca. 110, auf die
afrikanischen Kolonien imallgemeinen 235 usw

Unter den fremden Auswanderungsgebieten sett
Argentinien mit 576 Anfragen an der Spitze; daur
folgen Kanada mit 501, die Vereinigten Staaten den
Amerika mit 459, Süd-Brasilien mit 383, Mittel-Brasi-
lien mit 257, Chile mit 106, Brasilien im allgemeinen
mit 94, die Türkei mit 88, Niederländisch-Indien mit 86,

Ehina mit 72. Rußland mit 69, Britisch= Indien mit58, der Siüdafrikonische Bund mit 48, Paraguay

mit 43, England mit 40, Nord-Brasilien mit 35, Sibi-
rien mit 34, Bolivien und Österreich-Ungarn mit je 30,
Neu-Südwales mit 28, Neu-Seeland mit 27, Guate-

mala, Peru und Frankreich mit je 25. Rumänien mit
24, Bulgarien und Spanien mit je 23, Agypten, Oueens-

kung und Serbien mit je 22, Meriko und Victoria mit
, Japan mit 20, Venezuela mit 18, Ecuador und

hicciid mit je 16. Der Rtest verteilt sich auf Costa-
rica, Haiti, Kolumbien, Kuba. San Salvador, Uruguay,
West--Indien, Abessinien, Algier, Belgisch-Kongo,
Britisch= und Portugiesisch-Ostafrika, Britisch-,

Französisch-, Portugiesisch- zd banisch Best-
afrika. die Kanarischen Inseln, Liberia. Marokko
Tripolis, Tunis, Hong long. Persien, Siam.Süd= und Best,lufkralden, Tasmanien, die Fidschi-,

Freundschafts= und Salomons-Inseln, Belgien,
Dänemark, Griechenland, Italicn, die Niederlande,

Norwegen, Portugal, Schweden, dieSchweiz usw. usw.
Von den 3795 Aufragenden, die ihr Alter an-

gaben, waren 472 weniger als 20 Jahre, 2379 zwischen
20 und 30, 733 zwischen 30 und 10, 176 zwischen 40
ud 50 und 35 über 50 Jahre alt. und von den 536.#

Fragestellern, die Angaben über ihren Personen-
stand machten, waren 4241 ledig, 1078 verheiratet
und 45 verwitwet.

Nach dem Berufe waren unter den Aufragenden

am füäriten die Kaufleute, Handwerker und Landwirte
vertrete

Boen- den Anfragenden bezeichneten sich 198 als
mittellos, während über 1100 zum Teil über recht
erhebliche Summen verfügten; z. B. 63 über

10 000 %Z, 20 über 15000 /“,, 26 über 20 000 1r. 17 über

25000 , 21 über 30 000 1% 13 aiber, 50 000 c,
7 über 100 000 1, 38 über 400 000%

Von den Anfragen kamen 278 Per fen 3389.,
und zwar aus Brandenburg mit Berlin 1343, aus der
Rheinprovinz 415, aus Westfalen 306, ausSchlesien 226,
aus Hannover 188, aus Sachsen 175, aus Ostpreußen
169, aus Schleswig-Holstein 156, aus Hessen-Nassau 153,

aus rntpreußen 95, aus Pommern 84 und aus

Posen“ *7 ftz Spitze der übrigen Bundesstaaten steht
Egaglte der, Gn mit 488 Anfragen, es folgen das
Königreich Bayern mit 408, Salhsche mit 875, Württem-

berg mit 254, Baden mit 184, Hamburg mit 144, Hessen

„D. Kol. Bl.= 1014, S. 121.) Val.

mit 70, Bremen mit 52, das Herzogtum Braunschweig
mit 37, das Großherzogtum Sachsen mit 36, Oldenburg
mit 27, Mecklenburg-Schwerin mit 26, Sachsen-Alten-
burg mit 25 und Anhalt mit 23.

Aus den deutschen Kolonien kamen 19 An-
fragen, aus dem Auslande 343, davon 169 aus Öster-
reich-Ungarn, 46 aus derSchweiz. 23 aus Frankreich,

17 aus Rußland, 15 ausisEngland usw.

Die Organisation der Inder in Janzibar und

an der Rüste.)

Von Assessor Dieterich.

Inderbevölkerung Zanzibars und
Pembas ist in dem letzten englischen Handelsbericht
für die Jahre 1911 bis 1912 auf 8305 Seelen geschätzt
worden. Da im Jahre 1911 allein in der Stadt

Zanzibar 7700 gezählt worden und fast in jeder kleinen

Ansiedlung Fudeerkäden anzutreffen sind halte ich dieeigene Schätzung der Inder — etwa 20 000 Seelen —

für zutreffender. In der StadtZanzibar verteilen
sich die indischen Einwohner etwa' folgendermaßen auf
die einzelnen Sekten:

rund 1000 Khodja, rund 50% Bachora, 1000 Ithna shari, - 0 Maiman.

Der Rest sind Vanjanen g“b Kasten
3. B. Battia, Jain, Loana, Kanbi, Snutari usw.

Von diesen Sekten verfügen die Khodja und
Bachora über eine straffe Organisation, die nament-
lich auch die deutsche Küste umfaßt.

1. Die Khodja (d. h. die ehrenvollen oder ver-

ehrenden Bekehrten).
Ihre Gesamtzahl wird auf 20000 000 geschätzt, die

sich auf Indien, Persien, Zentralrußland, Arabien und
Ostafrika verteilen. An ihrer Spive steht als all-
mähtiger Papst Agha Khan, der seinen offiziellen

Wohnsit in Bombay hat, aber in der Regel auf
Reisen in Europa ist.““) Er führt seinen Stamm-
baum durch 48 Generationen auf Ali, den Schwieger-

sohn Mohameds, zurück. Den jeweiligen Nachfolger
bestimmt er vor seinem Tode aus seinen Söhnen. Der

herrschende (uckela) Agha Khan kann nach Belieben
alle Anordnungen seiner Vorgänger ändern. #

Bombay stehen ihm zur Erledigung der Geschäfte ein
Mukhi (Schatzmeister), ein Kamaria (Zahlmeister) und
ein Rat zur Verfügung, die von der Gemeinde ge-

wählt werden. Die gleiche Organisation((Mukhi.
Kamaria und Rat) besteht auch in den einzelnen

größeren Gemeinden, so z. B. in Zanzibar, Dares-
salam, Kilwa, Bagamojo-. Tanga, Mombasa.
Dem Rat von Zanzibar ist die ganze Ostküste vonAfrika —–i —sdt Mabagasrar. Mozgambique, Trans-
vaal unterstellt.

Die

*) Nach deren eigener Darstellung, die nachen=

prüfen aus Mangel an Material nicht möglich war.
Am 17. Mai wird Agha Khan aus Curopa

kommend in Zanzibar erwartet, wo er voraussichtlich

zwei Monate bleiben wird. Die auch gedruckt er-
schienenen Lawbs and bylaws of the Shin Imami
Ismaili Council Zunzibar sollen dann geändert werden.
Voraussichtlich wird er auch Daressalam, Mada-

gaskar, Mombasa, Nairobi besuchen. NachDaressalam
wird er wahrscheinlich Mitte Juli reisen. Die Ge-
meindemitglieder in Zanzibar werden ihm je nach
ihrem Vermögen Geldgeschenke von 1200, 600, 300,
50 Rup. als „Kango“ überreichen.
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Die Gemeinden des deutschen Gebiets) sind
ihrerseits wieder wie folgt gegliedert:

Bagamojo unterstehen Udjidji, Tabora, Saranga,

Kilimatinde, Dodoma, Kikombe, Mpapna, Kilossa,
Fringa, Mahenge. Morogoro, Frangi. (Nach Anit
des Agha Khan- soll dies geändert und sollen die Ge-
meinden Daressalam unterstellt werden).

M amiehe unterstehen Muansa, Schirati, Bukoba
und Moschi. (Letzteres wird wahrscheinlich jetzt Tanga

unterstellt werden).
TTangauntersteht das nähere dortige Hinterland.
tilwa untersteht das südlich vom Kreig Baga-

mojo geserenr Gehbiet.
„Sadani, Daressalam, Mikindanimierstehelboirger dem Rat in Zanzibar. Dieser be-

sieht aus zwölf Mitgliedern einschließlich des Mukhi
und Kamaria. Der Präsident führt den Titel Varus

(Wegir). Mukhi und Kamaria müssen in Zanzibar
alle Jahre neu gewählt werden und über ihre Tätig-
keit Rechnung legen. Nur mit besonderer Genehmi-
gung des Agha Khan können sie noch ein zweites Jahr
im Amt bleiben. An der Küste dagegen dürfen sie ihr

Amt bis zu fünf Jahren behalten.
Die Gemeinde besitzt in Zanzibar ein von dem

Inder Kassum Dossa für 125 000 RNup. gestiftetes
Gotteshaus (Jamat Khana), in dem die täglichen drei
Gebete abgehalten werden, der Rat tagt und alle ge-

meinschaftlichen Angelegenheiten erledigt werden. Da-
neben besteht noch ein ähnliches Veisammnngshaus
für die Franen, eine Mädchen= und eine Knabenschule.
In letzterer wird außer Guzerati, Religion und den

üblichen Elementarfächern auch englischer Unterricht
erteilt. Sogar Turnunterricht (Freiübungen) ist in
den Lehrplan ausgenommen. Verlobungen, Hochgeiten,
Geburten, Sterbesälle werden in Register eingetragen.

Die Kosten dieser Einrichtungen bestreitet Agha
Khan, an den regelmäßig beträchtliche Abgaben ab-
geführt werden. Die Abgaben der Zanzibar unter-
stellten Gebiete gehen erst dorthin und werden dann

von dort aus nach Bombay abgejührt. Zwangs-
mittel zur Erhebung der Abgaben und Durchführung
der Anordnungen des Rates sind Verweigerung der

Hochzeits= und Trauerfeierlichkeiten, Verweisung aus
der Jamat Khana, in schlimmen Fällen Ausstoßung
aus der Gemeinschaft.

Eide müssen vor dem Mukhi und womöglich in
der Jamat Khana geschworen werden

Mission unter Andersgläubigen, besonders Schwar-
zen, wird nicht getrieben. Nur Inder und Kinder von

Khodjas mit andersgläubigen (auch schwarzen)Frauen
können in die Gemeinde aufgenommen werden: letztere
sind zahlreich.“.) Aber diese Mischlinge bekommen kein
gesetzliches Erbrecht, sondern erhalten nur, was ihnen

durch Testament besonders zugewandt wird.
Die fünf großen Festtage der Khodja ergeben sich

aus der Anlage
Eine gene Unz Angahl der Khodja lebt schonin

der sweiten oder dritten Generationin Ostafrika. Die
bereits in Zanzibar oder an der Küste geborenen und

in Zanzibar wohnhaften Inder (aller Kasten) werden
auf 00 bis 4000 geschäAmt des Flchnet umfaßt außer der allge-
meinenFiernsite der Gemeindeangelegenheiten ins-
besondere eine richterliche Tätigkeit Die Berufung
gegen die Entscheidung der Räte geht in der geschil-

derten Rangordnung bis zu Agha Khan.

*) Ihre Na und die Zahl der mannlichen Mit-
glieder ergebens aus der Anla .Auf jeden
Hausstand werdeutein der Regel fünf Ponen gerechnet.

*“) In Arabien. Persien und Rußland dagegen
gibt es auch Gemeinden, die nicht aus Indern bestehen.

Für durchreisende Khodja ist ein Rasthaus gebaut,
in dem sie umsonst nächtigen können. Verpflegung
erhalten sie nicht.

Stiftungen zu geei aige Zwecken scheinenreichlich zu fließen. So hatz. B. ein reicher Inder
der Gemeinde 225 000 Nübosvernmacht, von deren
Zinsen das in Zanzibar alle Freitag in der Jamat
Khana abgehaltene gemeinsame Mahl begahlt wird.

2. Die Bachora.

Ihre Zahl in Indien, Yemen und Ostafrika, die

zusammen eine Art Kirchenprovinz bilden, wird auf
250 000 Seelen geschätzt. Sie haben früher in Indien
so viel unter Verfolgungen zu leiden gehabt daß sie
noch jetztNamen und Aufenthaltsort ihres Jmam in
Agyvten geheim halten. Das Oberhaupt der hiesigen
Kirchenprovinz ist der mit Seijjidna (unser Herr)
angeredete Mwallim Abdallah Badhrudin in

Surat bei Bombay. Er ist verheiratet und bestimmt
seinen Nachfolger vor seinem Tode. In dessen Aus-

wahl ist er nur insofern beschränkt, als sein Aus-
erwählter glaubenstren (kamili) sein muß. In jeder
größeren Gemeinde schickt dieser Mwallim einen Ver-
weser, der Amil heißt und dessen Amt drei Jahre
dauert. Er leitet die Gemeindeangelegenheiten, führt
die drei täglichen Gebete in der Moschee und übt eine

schiedsrichterliche Tätigkeit aus. Bachora-Moscheen

existieren in Zanzibar drei, in Daressalam und
Tanga je eine. Die Bachora- Gemeinde in Dares-solal soll etwa 200, die in Tanga und Hinterland
(namentlich Mowa) etwa 400 Köpfe stark sein. Sie
haben je einen Amil, der dem in Zanzibar unter-
geordnet ist.

Auch die Bachora unterhalten Schulen, in denen
aber Englisch nicht gelehrt wird. Der Amil prüft

zweimal jährlich, und zwar hauptsächlich die Tüchtig-
keit der Schüler in der Religion. Ein Nasthaus fürkis henenn Bachora besteht ebenfalls. Die Kosten
dieser Einrichtungen werden angeblich durch eine Ab-
gabe von 2 Anna (8 Pesa) auf 100 Rup. Verdienst
aufgebracht.

Eide leisten sie auf den Koran.

Ihre Feste sind:
1. Shauwal — Id il Ramadan,

10. Dil Hagg -= Hagg,

18. = Radi el Chum (wo Mohamed seinen

Schwiegersohn Ali zu seinem Nach-
folger bestimmt haben soll).

Wie alle in Ostafrika verbreiteten indischen Sekten
nehmen auch sie keine anderen Stämme in ihre

Religionsgemeinschaft auf, die Bachora sogar nicht
einmal andere Inder. Heiratet ein Bachora eine Frau,
die nicht Vachora ist, so werden die Minder ohne
Rücksicht auf Farbe usw. Bachora, vorausgesetzt, daß

Ehe und Geburt ehise registriert werden.
Die B F ind außerhalb ihrer Gemächer
vollig vberschleiert. Lan eine Bachora-Frau einen
Nicht-Bachora heiratet, kommt nicht vor.

Die Bachora sind schon seit etwa 250 Jahren an
der ostafrikanischen Küste verbreitet, und viele von ihnen
sind bereits hier geboren. Ihre Zahl an der ganzen
Küste einschließlich Madagaskar soll etwa 4000 Seelen
betragen, darunter etwa 2500 Männer.

3. Die (Khodja Shia) Ithnashari (Jamat).

Die Ithnashari haben sich etwa um das Jahr
1890 von der Khodja Shia Imami Jäsmaili Jamat
(Agha Khan) losgesagt und sind zur persischen Staats-
religion übergetreten. Wie jene und die Bachora sind
sie Schiiten, d. h. sie erkennen im Gegensatz zu den
E#en die drei Kalifen Abu Bekr. Omar, Othman
nicht an, sondern verehren Ali als unmittelbaren Nach-
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folger Mohameds. Unter sich zterscheiden die drei
Sekten sich hauptsächlich durch die Art der Zählung
der Immame,. d. h. der Leiter der Gemeinde (im
Grunde gleichbedeutend mit Kalif).

Ihre Priesier heißen Mugtahid, deren oberster
in Kerbela und Negef (etwa zwei Stunden von

Kerbela) residiert. Sie haben in Zanzibar zwei

Moscheen und wählen in jeder Gemeinde eine Anzahl
Führer, an deren Spitze ein Präsident tritt. Diese
verwalten die Gemeindeangelegenheiten und üben eine

schiedsrichterliche Tätigkeit aus. Auch sie haben
Religionsschulen und in Zanzibar ein Rasthaus für
durchreisende Glaubensgenossen, eine Stiftung des
jetzigen Präsidenten und eines Führers für 80 000 Rup.

Ihr religiöses Gesetz ist der Koran und das
persische Gesetz. Sie schwören auf den Koran. Ihre
Frauen sind außerhalb ihrer Gemächer völlig ver-
schleiert. Eine Überordnung der Führer in Zanzibar
über diejenigen der Küstengemeinden besteht nicht, doch
genießen jene wegen ihres Reichtums besonderes Ansehen.
Regelmäßige Abgaben zahlen sie nicht, nur freiwillige

Gebbesgaben.ind mit den Semeaili,verfeindet und genießen
im rligeine einen chlechter duf.An der deutschen Küste in es etwa 3000 Ith-

nasbari heben-Die Maiman sind Sunniten und wenig zahl-
reich —: In ganzibar leben nur etwa 20 Fa-

milien. Eine erwähnenswerte Organisation besteht

infolgedessen nicht.
. dnischen Vanyanen verfügen eben-falls über feise festen Organisationen. Die einzelnen

Kasten unter ihnen wählen sich je nach ihrer Stärke
einen oder zwei Führer, die ihre Gemeindeangelegen-

heiten regeln und eine schiedsrichterliche Tätigkeit aus-

üben. Sie haben auch unter sich, Lum Teil wieder
verschiedene Religionen. So besuch . B. dieLoana

und Sutarie auch das Bethaus der B#ttia (Wishnu=
Verehrer), die Jain aber nicht. Sie sind teils Klein-
kaufleute, teils Handwerker und Arbeiter, Nur wenige
haben ihre Frauen mit sich gebracht, so daß die Zahl

der an iber ostafrikanischen Küste Geborenen nur
geringiGonliroen von diesen religiösen Organisationen

bestehen aber in Banzibar und Mombasa auch
volitische?Organisationen zur Wahrung der Rechte der
Inder gegenüber der Regierung. In Zanzibar ge-
hören ihr eine Reihe einflußreicher Kaufleute an. Die

Aufbringung der jeweils erforderlichen Geldmittel (3. B.für die Protesterhebung gegen das th und Ligh-
ting Deecrec angeblich 1000 33 scheint keinerlei
Schwierigkeiten zu begegnen. Doch soll die Ver-

einigung in Zanzibar gemäßigteren Anschauungen
huldigen als die in Mombasa, wo eine Anzahl aus

Südafrika zugewanderter Inder (ehemalige dortige
Passive Resisters) aufreizend wirken. Sie haben dort,
wie eine Zeitung aus Bombay berichtet, eine Be-
wegung eingeleitet, um den den Indern eingeräumten
aber lange verwaist gelassenen Platz im dortigen
Gouvernementsrat wieder zu besetzen. Diese Ver-
einigungen sind, namentlich wenn sie sich erst noch
mehr eingelebt haben werden, nicht zu unterschäten,
weil sie in engen Beziehungen zu der indischen Presse
und angeblich auch zu dem einflußreichen indischen
Nationalkongreß stehen.

Anlage I.

Gemeinden der Ismaili *“m
Muansa und HinterlandSchiratt ...... 5

Bukohaaaaa 25

jii 50
Usunibura.n. 20

Kasangga.. 25
Tabora.. 12235

Saran 15

Kilimatiuddddd 30

Dodoma.... 100

Kikombe 20

Mpapna . 25

Kilossa und Hinterland 125

Morogoro und Hinterland 125
Bagamodmo .. 100

Daressalam 1000
Mikinnn —33060

Kilwa. 100

Tschole.. 50
Kiin 30
Kifmanaaoon 25

i ......·.... 50

Mklwaja. 25

Pangani 8060
Tanga.. 150
Muhe 20
Mosch 050

Summe 2800

Anlage I.

10. Moharam: Todestag von Imam Hussein.“)“)
12. - Zinrat of Imam Hussein (Beseitigung

der Leichentücher).

20. - Zehnte Moharam.
25. - od von Imam Jenalabedin.
30. - Zwanzigste Moha
10. Safar: Dreißigste 28

20. - Vieraiglte Moharam.
28. des Propheten Mohamed
17. Rabiul S Geburtstag des Propheten Mohamed.
12. Jamadul Awal: Tod von Bibi Fatma.
13. Rajab: Geburtstag von Hazarat Ali.
13. Geburtstag von Aga Shah Hassanali.
27. = Meroj des Propheten Mohamed.

3. Shaban: Geburtstag von Imam Husen.
1. Ramazan: Tod von Hagarat Ali.?) ““")
1. Shawal: Iddg-ul-Ramazan.")“)
5 Geburtstag von H. H. Agakhan.")““)

10. Zilhaj: Iddz-ul Hag.“)“)
18. - Nachfolge von Hazarat Ali.

18. - H. H. Agalhan.

13. Chaitar: 2 von ugsShahHasfanall.
Bi.

28. June:

ibi Sarka

Erstes Eimteefen 2-inMrika-
15. August: -Zweites

Errichtung von Stationen fr drahtlose Telegraphle

auf Neukaledonlen und Tahitl.

Die französische wetutiertenlammer und der Senat
haben den Gesetzentwurf über den Vertrag Hischender Französischen Regierung und der Socicte d’études
pour I’Stablisscement de ports dans les colonies fran-

çaisese angenommen, worauf das Gesetz mit Datum

vom 4. April 1014 im Amtsblatt der Republik ver-

öfentlicht worden1 Hinblick auf dieses Gesetz hat die Französische
Regie#ung für das französische Kolonialministerium die

Ermächtigung zur unverzüglichen Errichtung zweier
großer Anlagen für drahtlose Telegraphie
auf Neukaledonien (Noumea) und auf Tahitt

Keine Arbeit an diesen Tagen.
*) Freudenfeste.

***) Trauerfeste.
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(Papeete), welche 4450 km voneinander entfernt
sind, beantragt, um auf diese Weise und vermittels
des von Neukaledonien nach Australien (Bundaberg)

gehenden Kabels sowie mittels der Funkentelegraphen-
station zu Sydney (Australien) und Awanui (Neu-
seeland))Tahiti mit der ganzen Welt und besonders

mit Frankreichin telegraphische Verbindung zu bringen.

Für die Kosten der Anlagen ist gleich- die Eröffnung
eines Staatskredits von 1 890 000 Fr. beantragt
worden, wovon aber später 500 000Fr. durch die von
den beteiligten französischen Kolonien brreits zugesagten
Zubußen zurückgezahlt werden sollen.

Die Budgetkommission der Kammer hat sich für
die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs ausge-
sprochen. Dieser ist demgemäß auch von der Kammer
angenommen und vom Senate seiner Budgetkommission
überwiesen worden. Da der Senat sich an demselben
Tage wegen der allgemeinen Neuwahlen für die
Kammer bis zum 1. Juni d. Is. vertagte, hat die An-

gelegenheit inzwischen keinen weiteren Vortschritt
machen können. Esist aber anzunehmen,

Senatskommission schon beim Wiederzusammentritt des
Senats ihren Bericht vorlegt und der Entwurf dann
auch ohne VBerzögerung vom Senat angenommen wird.

(Bericht des Kais. Generalkonsulats in Paris.)

Eröffnung eliner neuen Eljenbahn im Transvaal.

Am 18. Mai 1914 hat die Eröffnung der gesamten
Strecke der von Nelspruit über Sabie nach den

Goldvorkommen bei Pilgrims Rest gebauten Bahn’)
stattgefunden. Als nördlicher Endpunkt der Linie ist

nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, der Ort Mac-Mac,
sondern dieFarm Graskop gewählt worden. Le#ztere

liegt ungefähr neun SAnglische Meilen von Pilgrims
Rest entfer Die Weiterführung der Bahn nach
Pilgrims o ist infolge der großen Geländeschwierig-
keiten nicht möglich gewesen. Die Gesamtkosten des
Bahnbaues haben sich auf 385 000 L belaufen. Ver-
anschlagt war er auf 415 .

Die Bahn führt in ihrem letzten, zwischen Sabie
und Graskop gelegenen Teile durch eine großartige
Gebirgsgegend, die bei Mac-Mac alpinen Charakter

annimmt; sie bürste daher nicht nur für die Entwick-
lung des Ber bei Pilgrims Rest und die land-
winhischeftlichr Lbauest des erschkofsenen Distrikts. sondern
auch für die Hebung des Fremdenverkehrs in den öst-
lichen Teilen des Transvaals von Bedeutung sein.

(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Johannesburg.)

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1914, S. 248.

Literatur-Bericht.

O. Finsch: Südseenrbeilten. Gewerbe- und Kunst-

flei, Tauschmittel und „Geld“ der Eingeborenen

auf Grundlage der Robstoffe und der geowruphihen.
Verbreitung. Mit 581 Abbildungen auf 30 Tafeln.
(Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts

and X amburg. L. Friederiehsen &amp;Co.
Preis 20 A.)

Kein Südsceforscher war in gleichem Maße be-
rufen, ein Handbuch in systematischer Form über

Südscenrbeiten mit ihrer überraschenden WVielscitigkeit
zu schreiben, als dieser erste, werktätige deutsche
Pionier, der bereits Ende dersicbeiger Jahre und dunn
vor allem in der Mitte der achtziger jene fernen Ge-
biete für unserc national-kolonialen Bestrebungen zu

erschlichen begann. Finsch hat die Eigenart der
Eingeborenen-Kultur, numentlich an den Küsten von

Neu-Guinen, noch nahezu unberührt von abend-
lündischen Einflüssen geschaut; er hat damals mit

seinem Verständnis und praktischem Scharfblick un-

vergleichliche und einzigartige Proben des hohen Kunst-

fleißes und Kunsigeverber jener Menschen der Stein-
zeit gesammelt. Und jetzt, vo nach kaum einem
Menschenalter jene Urkultur an den meisten Orten

bereits geschwunden ist, gedenkt, wie manches andere
Muscum, namentlich auch das herliner dankbar des
Altmeisters unter den Ethnologen, der für die Wissen--
schuft unwicderbringliche Schütze rettete und cdie
Früchee seiner langjährigen Studien und praktischen
Kenntnissc in seinen „Südseearbeiten“ nun nieder-

gelegt hat. In dicsem, mit unendlichem Fleiße ge-
schaffenen Werkc, diesem Rcsümce seincr E. orschungen
über die materielle Kultur der Ozeanier, bictet Finsch
eine vollstündige Ubersicht über all das Kulturgut,

us aus tierischen, mincralischen und Pllanzlichen
Rohstoffen — so seine Einteilung — für Gebrauchs-,

Schmuck- und Kulldgerenstünde die Südsceinsulaner
mit ihren primitiven Holz- u nochen-, Stein- und
Muschelwerkzeugen m*““* verstehen, bzw. ver-
Aunden- In der Tat ein Handbuch #ersten Ranges,

ir jeden Fachgenossen ein lüngst erwünschtes— bildet, zumal ein sorkkfültig an-

gelegtes Register von mehr als 30 Seiten beigefügt ist,
ein sachkundiger Führer, der zudem den grohen Vor-
zug bietet, daß er die einschligige Literatur nabezu
volistündig benutzt hat und fleizig eitiert.

Finsch bringt trotzem keine trockene Aul-
zühlung der materiellen Leistungen und deren geogru-
phische Verbreitung in der Südsec, sondern er betont
auch wieder und wieder den angeborenen Sinn für
Schönheit und Farbenfreudigkeit, ja man kann sagen.
das Kunstbedürfnis“ der einzelnen Südsecstümme und

führt zahlreiche Proben zum Beweise dieses „natür-
lichen Schönheitssinnes, vic er sich ganz besonders

in den Schmuck- und Luxusgegenstünden betätigt“,
im Bilde vor. Die dekorative Ausgestaltung bildet

zwar einen Hauptzug der gewerblichen und künst-
lerischen Betäütigung, deren eigenartiger Ornamentik
zufolge die Abgrenzung von ethnologischen Provinzen,
Kulturzonen und Kulturkreisen möglich sein wün#c,
Finsch hütet sich aber wohlweislich, bestimmte
Kulturkreise zu unterscheiden und Kultarzonen zu

fixieren.

Einen Hauptgesiehtspuner bei der Verwendung
der verschiedenurtigen Robstoffe, die mit dem einge-
borenen und dem wissenschaftlichen Namen gennu
angegeben werden, bildet für Finsch — und das

verleiht seinem Werke einzigartigen Wert — dic

Darstellung der Technik, die pke des primi-
tiven Instrumentariums. Aber hier gerade — er
Muscumscthnolog weitg das am besten — versager
meistens unsere Kenntnisse; die Sammlier haben .

wöhnlich nur das fertige Produkt mit sich genommen,

das Arbeitsgerät aber zurückgelassen oder dessen An-
wendung überschen — daher die enormen Lücken

unserer Kenntnisse über die Arbeitsmethoden, die sich.

bei dem rapiden Schwinden der steinzeitlichen Kultur
vielfach nur noch an einigen wenigen Heimstätten
werden ausfüllen lassen. Finsch schlägt vor, eine
wissenschaftliche Nation für Kenntnis der Steinzeit
zu schaffen, um ziclbewußte Studien der Arbeits-

methoden der letzten Vertreter des Wiegenalters der
Menschheit anstellen zu können — ein Gedanke, dessen
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Verwwirklichung ohne besondere Schwicrigkeit bei reich-
licher Unterstützung scitens der führenden Muscen
jetzt, wo es noch nicht zu Spüt ist, möglich wärc.

Unter den tierischen kobstoften nimmt natur-
gemäß das Muschelmaterinl cinen besonders breiten
Raum ein; an 120 Konchylienspezies werden zu cthno-

logischen Ccgenstünden verarbeitet, daron 80 Arten
allein zu Schmuck, so daß man Iast mit Recht von

einer „Muschelzeit“ statt von ciner „Steinzeit“ in

manchon Sücseecgebicten reden könnte. „Uuschelgeld"
spiclte eine Hauptrolle im Leben der Südsecbew# ner,
#s0 namentlich die Nassn-Goldfücken. Nebenbei sei

bemerkt, daß der schon in Schneiders Aluschel-
gelclstudien unklare Unterschied zwischen cchter und

falscher Diwara m. E. auch bei Finsch nicht zur

reinlichen Scheidung gebracht ist; eine mir vorliegende,
der Nassa camelus tünschend ühnliche Nassa-Art, die
für false monex benutzt wurde, muß conchrliologisch
erst noch nüher bestimmt werden

ci der Herstellung der siirnn aus dem
„weilen Marmor“ der Südsee, der Tridncna-Schalc,
ist die Angabe nicht richtig, daß der Arbeiter das

roticrende. o mbusrohr mit beicen Hünden an dem

angebundenen Steine faßt; der Stein dient nur zur

Beschwerung dieses primitiven Kronenbohrers, wührend

die Febrauchspolikur an den von mir unteFuchten
Stücken zeigt, daß der Hohlbohrer mit den llachen
Händen unterhalb der Beschwerung in quirlende Be-
wegung versctzt worden sein mut.

Zu dem5 itel „Erdware“ sei berichtigend nach-
getragen, die mit plastischen Tierköpfen oder
WW 4 Darstellungen verzierten Tongefähe
al5|s Balkenköpfe und Gicbelaufsütze (nicht als ctwnige

BKiiuherreküchh den Augusta-FluB-Anwohnern dienen.
m Werke beigefügten 30 Tafeln wirt gegen

600 Ree t bicten zum Teil trefflich ausgeführte

Illustrutionen von Kunstproben aus Muschel, Schild-

att, Federn, Knochen, minernlischem und pflunzlichem

Katerial; zum Eil uber sind sie leider minderwertig.* was z. B. die Darstellung der Holzskulpturen nus

Neu-Mecklenburg anlangt.
Abgeschen von dicsen kleinen Ausstellungen be-

Brültze ich diecses vortreffliche, auf rcicher Beobachtung
basierende Werk als cin fachliternrisches Ereignis, als
ein gründliches, schnell und leicht orientierendes.
wohlgeordnetes Nachschlagewerk. dus der Muscums-

ethnolog bei seinen technologischen Studien ebenso-
wenig wissen kann wic der Feldethnograph sein

Wörterverzeichnis im Vorkchr mir een Eingeborencn.Eichhorn.

Neue Literatur.)

XV.

Zusammengestellt in der Bibllothek des Relchs-Kolonlalemts.

Die eingereichten Bücher, deren Besprechung sich die Redaktlon durchaus vorbehllt. werden unter kelnen Umstlnden zurlickgesandt.

I. Geschichte und Politik.

Spittler, G.: Ansicdler-Erlebnisse ans den An-

lüngen des Hereroaufstandes. N. Geleit.v. (hRipp)uhn. Berlin: Volkstüml. Hücherel (19131.

[IUmschlagt.].

II. Geographie, Reisebeschreibungen,

Ethnographie, Archäologie.

Kuhn, Thlüipo. Südwest, wie's lacht und weint.Eindrücke-und Aus licke. Buchschmuck von C. Mö-

bius. Berlin: K#lstüm Bueherei 19141. 928. 80. s2Abeking, M.:
In: Koloniale edn7 Ig 1914. H. vff. rr

*TBengerstorf, H. von: Unmer der Tropensonne
Afrikas. Ernstes u. Heiteres. Hamburg: Thaden

(1914). VI. 210 S. Broch. 1.— ./%4 geb. 4.80.. So. (4
 Chignanc, A. L.: Saint-Louis du Snégal.
In: Les Annales Coloniales, 15e année, 1911,

Nr. 77. (6

III. Naturwissenschaften.

Vacat.

IV. Medizin.

Zur Alkoholfrage in den Kolonien. Hrsg. von
d. Deutschen Verein gegen den Mißbrauch geist. Ge-
trünke u. von d. Deutschen Verband z. Bekümpf. d.

nfrikan. Branntweinhandels. Berlin: Mäßigkeits-Verl.
1914. 48 S. ls

hnimers, Albert J.„and Christopherson, J. B.:
Alurmekiasmosis Amphilalphes. London: Bale, Sons
&amp; Danielsson 19141. 7 S. 80.

Aus: Journal of Tropical Medicine and Hgienc.
1914, Nr. 9, page129. 17

"*) AMlt einem“sind die Titel der erko bezeichnet. ’*#3“
bel der Kedaks)on des Kolonlalblattes eingingediejenigen, on ler whiiber d% dKuitclmet rit *

V. Rechtswissenschaft und Verwaltung.

* Hörermann, Otto: Kinntschou. Verwaltung und

Gerichtsbarkeit. (ubanmdllungen u. d. Staats-Verwal-
tungs- u. Völkerrecht, hrsg.v Zorn u. F. Stier-

Forluct 9„2.) Tübingen: Alohr 1914. XV, 118 8S.
Aendaln, (.:

malie italienne.
In: Bulletin de Colonisation

Nr. 6ff.

Ann *— berational de Législation arricole
Ze unnde — 1911.Institut International

““*“ 3 VI. "öE4n S. *2
Kuurimsky, Emerich von: Uber das Ehe- und Fn-

milienrecht der Acohammedaner. Wien: Manz 1914.

VI, 81 S. 1,30 At. 8o. #r

 Resolutlon on the Worrin of Local Boards in
Assam during the vear 1912—13. Sbillong: 1911.
Assnm Secrctariat Print. Off. 14 S. 12

The Internat. Revenne Luw of 1014. Third Phi-

lippine Legislature. Spccial Session of 1914. C
Nr. 143. Jr. 2339. (#

VI. Volkswirtschaft, Gesellschafts-
wissenschaft und Statistik.

Vacat.

8

LT'organisation juridique de la So-

comparée. 19 1.

VII. Handels- und Finanzwissenschaft.

Wahres-Bericht der Grobherzoglichen Handels-
kammer zu Mainz für das Jahr 1913. Mainz: 1911.

Prickarts. IX, 281 S. 6Pe. *#

VIII. Land-, Forst- und Hauswirtschaft.

Jagdverkehr am Kilimandjaro. Einladung zur
Betciligung an der Errichtung eines deutsch-afriku-

nischen Jagdheims. Ol. Abb.) (Umschlagt.:) Jagd-
Gesellschaft Deutsch-Ostafriku. Berlin: (1914) Büxen-
stein. 80. Im
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„ Ludwigs, Karl: Uber die Kroepock-Krankheit des

Eähs in Kamerun. CI. 4 Abb. i. Text.) TVorläuf.

stteil.
Berichte d. Deutschen Botanischen Gesell-schati“ J. 1913. Bd 31, 16

* Morstatt, H.: Die er der Baumwolle in
Deutsch-Ostakrika. Jl. 18 Abb.u.1 farb. Doppoeltaf.

In: Der Pflanzer, Jg 10, 09 4. Beih. 1 (17
Sommerfeld, Kurt: Daus Rind des 2. ischenseen-

gebictcs, seine Haltung und Zucht durch die Einge-

bgeden unter bes. Berücks. der Verhältn. in Ruanda
O. A.

Aus: Der Tropenpflanzer, Jg 18, 1914, Nr. 4. I18
 o Bromn, W. Robertson: Rye-Grass iand Giover

in India.

In: The Agricultural Jouraal of Indin, Vol. *
Part 1. January 1914. kk.

* Brown, W. Robertson: Trial of Orange Stoeke
at Peshuwar.

In: The Acrieustural Journal of India, Vol. 5,Part 1. Januarr 1914. S. 84ff.
Burtt-Dury, Joseph: Maize. Its Historr, Cale

vation, Handling and Uscs. With speccinl Reference

to South Afrien. With bromtispiere: and 245 IlIl.
London: Longmans, Grecn and Co. 1914. XL, 831 S
26 .. S0.

Butler, E. J.: Tikka Disense and the Introduetien
of exotie (roundinuts in the Bombay Presidency.

In: The Agricultural Journal of India, Vol. 1.
Part 1. Januay 191 59es

»Clayton, H. Agriculture and Cooperation in
Burma.

In: The Agricultura! Journal of India. Vol. 9.
Part 1. January 1914. S. fl. [(23

„Muckennn, J.: Notes on the Fodder Problem
in India.

In: The Agricultural Journal of India. Vol. 9.
Pa#n 1. January 1914. S. 38ff. 24

 Balmforth, W. A.: LIndustrie Cotonnidre.
In: Revue Leonomique Internationale. Vol. 2,

191.1. Nr. 3. S. 393—.112. 26
Deernene, Stephane: Le Problème cotonnier.
In: Revue Economique Internationale. Vol. 2,

1914. Xr. 3. S. 413—437. 26
* Grore. A. J. Some Experiments with Maize

storedl in Bins.

In: The Agricultural Journal of India. Vol.
Part 1. January 1914. S. .

Uudson, E. W.: Growing E. Lxptian Cotton in the
Salt River Valley, Arizona.

In: U. S. Department of Agriculture. Farmers’
Bulletin. 1914. 577 28

* MUnnn, 0.: Die Bodenart der Tropen und ihr

Nutzwert. AM. 6 Taf. (Deutsche Tropenbibliothek. 12.)
Hamburg: Thaden 1914. 60 S. 86. 20

Wildemun, Elmilel de: Notes sur des Productions

vgétales kropiea 7es. Anvers: Stockmans 1914.175 gez. (30

„Nurshall, R.: Breeds of Shecp for ihe Farm.
: U. S. Depurtment of Agriculture. Farmers'

Bulletin. 1911. 576. 31
Rümker, von: Dic deutsche Landwirtschakt, ihre

Bedeutung und Stellungim In- und Auslande. Berlin:
Parer 1911. 58 S. 1.20 . 6

IX. Bau- und Ingenieurwissenschafe
erkchr.

Henoch, Hubert: Die Tanganjikabahn.
In: Kolonialc Jlonatsblütter, Jg 16, 1911, H. 7.

S. 302#ff.
Anleitung für die Benutzung des Postscheck-

kontos. (Reichs-Postverwaltung.) Berlin: 1914. Rcichs-
druckerci. 24 S. So0. [31

N. Berg- und Hüttenwesen.

Vacat.

XlI. Gewerbe und Industrie.

Vacat.

XII. Unterricht und Sprachwissenschaft.

Mirbt, Carl: Die Schulen für Eingeborenc in den
deutschen Schutzgebicten.

Aus: Kolonialc Mongteblster, hreg. von d. Deuisch.
Folonialecsellsen. Jg16,1914, Nr. 5 5Migeod, Frederick ##e Hugh: Grammar
of te Hausa language. London: Paul, Treneh,
Trübner &amp; Co. 1914. XII, 229 S. So. 36

XIII. Religion und Mission.

WMirbt, Carl: Leistungen und Aufgaben der ernan-
gelischen Kirche Deutschlands in Deutsch-Südwest-
und Deutsch-Ostafrika.

: Neue Kirchliche Zeitschrift, i. Verbind. m.

Th. von Zahn Iu. u.] hrsg. von Wilhelm Engelharat.
Ig 25. Juli 1914.

Mirbt, Carl: Die christlichen Alissionenim Kunminn

der deutschen Kolonialpolitik.

Aus: Die Geisteswissenschaften. 1st. von O. Buck
und P. Herre. Jg 1, 1913/14, H.3 (38.

XIV. Schöne Literatur und Kunst.

Vacat.

XV. Heer und Marine.

Vacat.

XVI. Verschiedenes.

Vacat.

Verkehrs- Rachrichten.
Neuer Tarif für die Eisenbahnen Deutsch-Südwestafrikas.

Am 1. Oktober tritt auf den Eisenbahnen des deutsch-südwestafrikanischen Schutggebiets

an die Stelle der bisherigen Einzel-Tarife der verschiedenen Eisenbahnverwaltungen ein neuer Tarif, der

einheitliche Bestimmungen über die Beförderung von Personen, Reisegepäck, Expreßgut, Leichen und von Gütern

für alle Eisenbahnen des Schutzgebiets enthält.

Der neue Tarif bringt durch Herabsetzung und durch Staffelung der Frachtsätze namentlich für die

Beförderung von Gütern wesentliche Frachtermäßigungen, sowohl für die Einfuhr nach, wie für die

Ausfuhr aus dem Schutzgebiet.

Für die Beförderung von Tieren bleiben die auf den einzelnen Bahnen bisher bestehenden Be-

stimmungen in Kraft.

Der Tarif ist zum Preise von 2 N im Schutzgebiet bei den Betriebsverwaltungen in Usakos,
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Windhnk und Lüderitbucht, außerhalb des Schutzgebiets, vom 1. August d. Is. an, von der Königlichen

Hofbuchhandlung E. S. Mittler &amp; Sohn, Berlin, Kochstr. 68—71, zu beziehen.

Dem Tarif ist ein Abdruck der Bestimmungen für die Beförderung von Tieren beigeheftet.

Gleichzeitig mit dem Tarif wird eine Kilometerpreistafel, die die Frachten für 100 kg auf

1600 km für Expreßgut und Güter enthält, käuflich zum Preise von 1 , abgegeben.

KRameruner Uordbahn.

Am 15. Juni ist folgender neue Fahrplan der Kamernner ordbahnin Kraft getreten
Richtung i Richtmun

Vonaberi—Mkongsamba orint Ntongsamba### beri
— — Stationen "“

zug - EIEEIIIII

Ankunft l Abfahrt gam Abfahrt Ankunsft

Eisenbahnfähre
6.30 Duala 3. 50

6.50 ab Bonaberi an 3. 30

7.30 UW. 1 Bonaberi O 6 0 z 3.11
7.47 7.48 2 Bonendale St 8 2.57 2.55
7.59 8.01 3 Maka 12 2.44 2.32
8.19 8. 24 4 Bomono 17 2.21 2.15

8. 38 8.43 5 Nkapa 22 2.02 1.50

8.51 8.50 6 Zusa 25 1.48 1.40

9.12 9.24 7 dake 30 1.25 1.13
10.00 10.03 8 ompina * 45 12.37 12.27

10.38 10.43 9 gaala- 59 11.51 11.18
11.16 11.20 10 Nbar 66 11.21 11.17
11.28 11.30 11 s Itbanngflnnznng 68 11.09 11.05

11.13 11.47 12 Nundeck 73 10.53 10. 48
12.14 12.15 13 Ojungo 85 10.19 1 10.16
12.25 12.37 14 2jombe 89 10.06 9. 56
12.54 12.56 15 ßenja 96 9. 41 9. 39

1.24 1.20 16 Lum 107 9.12 D 9.10
1.49 1.51 17 Nlohe 115 8. 50 8.47

2.03 2 13 18 Lala " 119 8.36 TZ 8.31
2.38 2.39 19 Manengoteng 128 8.08 1 8 07
2.56 2.58 20 Nanjo- * 133 7.51 7.50

8.21 3.83 21 Manengole St 141 7.29 7.19
3.17 8.48 22 Manbellion 8t, 14 7.0o7) J7.06

4.00 4.03 23 kdunge 151 6.50 6.51

1.30 *i 24 #b2kongsamba 10500 60.30

Die Jeitangaben ind vbon 4 In Bonaberi zu allen Zügen Auschluß Die rennn oind von9 an die Eisenbahnfähre Bonaberi—Duala. hr
zu lesen. esen.
Zug 1 undZug 2 dienen der Personen= und Güterbeförderung. Die i führen Bahn-

post. Den Eisenbahnangestellten ist die Mitnahme von Postsendungen untersagt. Die mit bezeichneten
Stationen sind unbesetzt, die mit -St= bezeichneten für Wagenladungsverkehr ausgeschlossen.

Anmerkungen.

1. Sonntags verkehren keine Züge. An Feiertagen verkehren die Züge planmäßig, falls nicht ihr Ausfall
durch die „Kamerun-Post“ bekanntgegeben w2. Auf den mit “ bezeichneten unbesetzten eJ findet die Annahme und Ansgabe von Trausport-

stücken und der Verkauf von Fahrausweisen am Zuge durch das Zugpersonal statt, auf den anderen
Stationen durch die örtlichen Abfertigungsstellen. Im Verkehr mit den unbesetzten Stationen hat die
Benachrichtigung der Empfänger über angekommene Güter der Versender zu bewirken (vgl. § 79 der K .).

3. Telegrammannahme nach Orten innerhalb des Schutzgebietes erfolgt auf den durch Aushang veröffent-
l

1
chten Stellen. Telegrammgebühren werden nicht gestundet.
Pepäckträger zu den Zügen stellt auf Anfordern vom Eisenbahn-Kai nach dem ahnhoo Fonaberi dieKaiabfertigung, in s“—]-[l*ä Michtun die Gepäckabfertigung. Tarissatz: für je 25 kg.2

5. Komplette Feldbetten mit Wäsche werden, soweit verfüg ar, auf Sgür Vonaberi und Hitougsamba
gegen Hinterlegung des Kaufpreises zu einer Stückgebühr von 5 NK# für die beiden ersten Tage und von s%#

2 % für jeden weiteren Benutzungstag von den Gepäckabfertigungen bei rechtzeitiger Vorausbestellung
leihweise abgegeben.

 In Nkongsamba sowie auf nachstehenden Stationen stehen den Reisenden massive Übernachtungs=
räume mit Küchenhaus gegen folgende Gebühren zur Verfügung:

a) in Nkongsamba: gre#ter 3 aum r3% einschließlich kompletter Ausrüstung,
b) in Bomono, Kake, Kompina, Mujuka, Mbanga, Mundeck, Njombe, Penja, Lum, Nlohe, Manjo (ohne

Küchenhaus) 2 /4.



Die Zuweisung erfolgt durch den Stationswärter.
Entrichtung der tarift
der Räumet!

—
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Telegraphische Vorausbestellung gegen
mäßigen Gebühren wird empfohlen. Siehe besondere Vorschriften für Benutzung

. Gepäckaufbewahrung findet in Donberi bei Güterabsertigung Kai und Gepäckabfertigung Bahnhof
und in Nkongsamba bei der Station stat

Bonoberi, den 12. Juni 16%

Betriebsleitung der Kamerun-Nordbahn.
In Olama (Kamerun) ist eine Reichs- Telegraphenanstalt für den internationalen

Verkehr eröffnet worden.

Duala.

Die Postanstalt

worden;

Die Wortgebühr für Telegramme nach Olama ist dieselbe wie für Telegramme nach

Sie beträgt gegenwärtig 3/ 65. o

in Ramansdrift (Deutsch-.Südwestafrika) ist am 25. Mai aufgehoben

die Telegraphenanstalt daselbst bleibt bestehen.

Postdampfschiffsverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten für den Monat August 1914.

Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus
Nach vom Ein- . · Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

1. Deutsch= Neugninta. Friedrich-Wilhelms-
NRaiser-Wilhelmsland, Neapel 7.. Aug. 4*. Sept. hafen 40, 41 Tage

lsmarch-Krchipel unde#weutsche Schtife,, [Rabaul 43 Tage 5. 14. Aug. 27. Sept.
Salomon=Inseln (deut- *•1 5 . . 1048

scher, Keil). uriponst.= 16. Aug. Friedr. Wilhelmsh.45T. —hesmnma

a) nach Fried
hafen und Rabaul.

b) nach Eitape

Neapel
 Meuische Schiffe)

« i
7. Aug. 16. Olt.

Rabaul 42 Tage

Eitape 41, 42 Tage
H 5. 14. Aug. 14. Okt.

104#816. Ang. Eitape 54 Tage
|

Brindisi
Cengl. Schlffe)

* Für Briefe u. Postkarten Nachversand über iüihc sa von Bp. 18 Berlin— Alexandrowo
1144 am 10)8. u. 71/9. und von Berlin C2 am 11/8. u. 8/9. 7.52 ab Schlesf.

Auf Verlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten — uht % Drucksachen, Geschäftspapiere und
Warenproben — außer mit

Sibirien —Schanghai geleitet

2. Marshall-Inseln.

a) nach Jalult

b) nach Nauru

* Für Briefe und P
7/9. und von Verli

Auf Verlangen de
und Warenproben —über s

1146 am

8. KRlautschou

den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über

Karantet 20. Sept. Jaluit 56 Tage
(engl. Schiffe) „ ,

 Neapel #4. Sept. Jaluit 55 Tage 2 18. Sept. 108
(deuische Schiffe),

· . Adelaide27—31T

Bindisten 16. 30. Aug. dann wester mit der it
engl. .10. 14. 21. 28. Aug.

Spone ande oren. 1. Sept. 1018
Taranto D. 23. Aug. 6. Sept.

(engl. Schiffe) ge 6. rnl- S
Sa#inse nach Nau

ostkarten Nachversand über Sibirien— Schanghai—Hongkong von By. 18 Verlin-Alerandrowo
lzn C?2 am 8, 9. lab Schles. Bhf. 7.52).

s Absenders werden Briefe und Postkarten — nicht auch Drucksachen, Geschäftspapiere

Sibirien—Schanghai geleitet.

a) Briefe, Postkarten.

Gerrehnliche und ege4hrteben- Sriise, und Postkarten —nichtauhche Geschäftspaplere, Waren--
—über Rußland; Mantag Muittwochs und Donnerstags, ab Berlin 72 u. 1143 sowieDien stags 7.52 und Donnerstags

b) Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben.

Neapel 7. 21. Ang. 4. Sept.Tsingtau 35 Tage 5. 19. Aug. 2. Sept. 1018
(deutsche Schlffe)

Brindissi jeden Sonntag Tsingtau 83—85 Tage jeden Freitag 1018
(engl. Schlffe) «

jarseille 14. 28. Aug. Tsingtau 35 Tage 12. 26. Aug. 1013
(engl. Schiffe)

Marseille D. 23. Aug. 6. Sept. Tsingtau 85 Tage 7. 21. Aug. 1. Sept. 1013
"

AufLerlangen des Absenders werden Briet
und Mostlarten na

aufgeführten Besörderungsgelegenheiten,
Kiautschou auch mit den unter b)

riefsendungen jeder fiet auch über New Vort befördert.
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- % Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

4. Deutsch-Ostafriha. Neel 14. 29. jedes Monatss Mombasa O 17 Tage 12. 27. jed. Mts. 1018

a) 38 Butoba (mit Aanda, (beutsche Schsse)
 usa. Muson und

Von Momodasa Weiter- Marseille 20. Aug. Mombasa O 16 Tage18. Aug. 10 #

zen serun ic 1n u anda.ahn un on der Endstation - *

 AHKMars 13. Aug. Mombasa O 19 Tage11. Aug. 1048
nach den Bestm Cengl. eill

Marseille 12. 27. jedes Monats Tanga 21 Tage 10. 25. jed. Mts. 2.15

* —Gn # guhin. Aim. Geentsche Schiffe)Aruscha, Bulsko, Handen o- « -. — .

« Neapel 14. 29. jedes Monats Tanga 19 Tage 12. 27. jed. Mts. 108

— *“ 2*
n anga .

Umbuiln anss BWülzelcda Marseille 20. Aug. Mombasa 16 Te 18. Aug. 1013
von dort welter 8 hachlter

Gelegenheit

) nach Daressalam sowie nach "

Bagamolo, Henes Marseille 12. 27. jedes Monats Daressalam 21 Tage 10. 25. jed. Mts. 2.15
Hl « q« Ocmscheechlfsch
onst Kondoaist-an
LIIMHARIWM Als ReYel 14.29.jedcsMonat-SDaresfalamlsTage12.27.jcd.Mt-5.10E

ow, As W iNeur (beutsche Schiff)
Sbde-2edg54. el, Marseille 20. Aug. Jonptbor 17 Tag 18. Aug. 10#scher dfloli ressalam uermit

Naborg, Usumbura, Utete 200 Da Gelegenheit

5. Deutsch-Südwestafriha. Hamburg 11. 26. Aug. Swakopmund 25, 25 T. 10. 25. Aug. 9.2

#a) nach Swatovmun sowle Boulogue 13. Aug. 13. Sept. Swakopmund 22 Tg. 12. Aug. 12. Sept. 1.0nach Aris, Aub, Brackwater,eutsche Schiffe)

GWanoos. 6ken Antwerpen 31. Ang. Swakopmunv 20 Tg. 29. Aug. 10 #.
9babte. (beutsche Schiffe)

 7oeG# ic, Southampton. Sept. Swakopmund 19 Tg. 31. Aug. 12.56
Soa Ghemiche #2 nn Liss 17. Aug. 17. Sept.. Swalopmund 19, 18 Tg.]11. Aug. 14. Sept. 1.0

geld. Karibib, Khan, Kub, MeclabShf.
Kuba,Marsetal.RauchassSouthampton“8.22.Aug.5.12. Sept] Swakopmund 22, 22,/. 21. Ang. 1. 11. Sept.

#a Dia 16 lauleweso, 25, 22 Tage 12.50
Sen Shi Hil s- #Hamburg 20. Aug. 11. Sept. Swakopmd. etwa 26, 24 T.20. Aug. 10. Sept. 9.2

Verg,Ot anin E #Hamburg 27. jed. Mts. Swakopmund 38 Tage27. jed. Mts. 9.2

Zule ebevon eran Notterdam 4. Aug. 6. Sept. Swakopmund 28 Tage 3. Aug. 5. Sept. 1012
meb, Usakos, Wal terzdeutsche Schiffe)
keh, l Wald n Windhut fSouthampton15.29.Aug. Swakopmu11d29,32Tg.14.28.Aug.12.56

Hamburg 11.26.Aug.ö.Sept.Lüdecitzbucht25,26,27T.10.25.Aug.«)S·.-pt.9.2

Boulogne 13. Aug. 13. Sept. Lüderitzbucht 28 Tage 12. Aug. 12. Sept. 1.0
Oeuhirogsene, 8 wich 6 6 P5

Southampton, 8. 22. Aug. Lüderitzbucht 21, 20, 24,|. 21. Aug. 4. 11. Sept.
5. 12. Sept. 20 Tage 12.56

 nach hübertstucht##olowie 31. Aug. Lüveritzbucht 21 Tage29. Aug. 1045rby,

bi Bibaien Bogen-
fels, Prga asser, Gibeon,

Goch mdorn, Hl#ur.Sohrrin (Ehhd Kanus,Keetm

Antwerpen
(deutsche Schiffe)

Antwerpen
(deutsche Schiffe)

Southampton
(deutsche hso

Lissabon
Oeusichte Schle)

Hamburg

Hamburg

Rotterdam
(deutsche Schiffe)

 USouthampton

10. Aug. 10. Sept.

1. Sept.

17. Aug. 17. Sept.

5. Aug. 11. Sept.

27. jed. Mts.

4. Aug. 6. Sept.

15. 29. Aug.

Lderitzbucht 28, 22 Tage

Lüderitzbucht 20 Tage

Lüderitzbucht 20, 19 Tage

Lüderitzbucht 28, 24 Tage

Lüderitzbucht 39 Tage

Lüderitzbucht 28 Tage

Lüderitzbucht 27. 31 Tage

9. Aug. H. Sept. 1.0

31. Aug. 12.56

14. Aug. 14. Sept. 1.0

5. Aug. 10. Sept. 9.2

27. jed. Mts. 9.2

3. Aug.

14. 28. Aug. 12.50

5. Sept. 1012



 725 20

Briefe müssen aus

a) nach Jap und Angaur

b) nach den übrigen Statlonen

Brindisi
(engl. Schiffe) „

Neapel 4
(deusche Schiffe)

16. Aug.

4"“. Sept.

nächster Gelegenheit

Jap 49 Tage
Angaur von Jap mit

nächster Gelegenheit

I Palau 36 Tage
Saipan 43 Tage

[Ponape 50 Tage

Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen.

Nach vom Ein- % Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

Hamburg 9. 24. jedes Monats Viktoria 20, 20 Tage

6. Kamernn. Duala21, 21 Sage
Kribi 22, 21, Fag 9. 24. jed. Mts. 9.2

a) 0hDualg sowie nach Abon Plantation22.r*r |
ang. Aoofim3 Akono=9 « Longii 22, 21 Tag* amenda, Banfo, Bi- Boulogne 11. 26. jedes Monats Vittoria 18, 18 —

gw Soe fur Mer Duala 19, 19 Tage
ba abaln ar ae-.eunsche Schtft) Kiibi 20, 10 Tage 10. 25. jed. Mts. 1.0

Du-lie.Ebolowa Sen- 9. Plantation 20, 19 Tagee ohann- Al- z;i

uhe keedSode.vnsnnl. # Longsi 20, 19 Tage #orf,, Hamburg 15. jedes Monats Viktoria 31 Tage 15. jed. Mts. 9.2
Fun. “mWmnt Duala 29—57 TageMun — on t. Maar Ny- · .
anOliltqesvlamattouTNotterdam 22. jedes Monats Viktoria 24 Tage 21. jedes Monats 1012Scemellmo lioko, Viktoria (deutsche Schiffe) Duala 22—50 Tage

1Liverpool 20. Ang. Vittoria zs Tage 18. Aug. 1045
uala 29 Tage

Liverpool jeden Mittwoch Calabar 18 Tage jeden Montag 1045
von dort welter über Ikang
nach Rio del Reyin2 Tagen

b) nach Rio del Rey Notterdam 22. jedes Monats Nio del Rey 22—50 Tage 21. jedes Monats 1012
(enutsche Schiffe)

[(##Liverpool 20. Aug. Rio del Rey 27 Tageß418 Aug. 1012

) nach Garna, Lere. iverpool jeden Mittwoch Lagos 15 Tage jeden Montag 1045
von dort welter über Zaria—

Naragnta—Maidugurt—
Dikoa

Antwerpen 13. Aug. 8. Sept. M. 12. Aug. 2. Sept. 8.48- atadi 18—20 Ta *

) nach Ikelemoa, Mbalki.M La Rochelle 15. Aug. 5. Sept. pon da 2— zutder n- 13. Aug. 3. Sept. 1045
lundu. Ngoila nen, (belgische Schiffe) bahn inchassa
Nola Bordeaux 5. 20. Aug. 16. Sept. dann o uishtaldien 3. 24. Aug. 14. Sept. 1046

g 6

7. den Karolinen, palau-

mieln, Marianen. Neapel 7*. Aug. 4. Sept. Jap 36, 37 Tage

(deuische Schiffe) Angaur von Jap mit l 5“. 14. Aug. 27. Sept.

1048

257. Sept. 1018

ürBriefe und Postkarten Nachversand über Bibirien—Schanghai Hongkong von Bp. 18 Berlin—Alexan-hlef.
E

drowo 116 am 10/8. u. 7/9. und von Berlin C2am11/8. u. 9. 7.52 ab S

*. Für Briefe und Postkarten Nachversa“ über rr eihe benolnn von Bp. 18 Berlin—
Alexandrowo 11# am 7/9. und von Berlin C2 am 8.9. (ab Schles. Bhf. 7.52).

Auf Terlangen des Absenders werden Briefe und Postkarten —nich auch Drucksachen, Geschäftspapiere und
Warenproben —

8. Samoa.

* Nachversand der Bp.1

außer mit den vorbezeichneten Nachversanden auch mit den übrigen Beförderungsgelegenheiten über
Sibirien—Schanghai geleitet. Ferner werden abriellendungen nach den Marianen auch über Yokohama geleitet, von
dort weiter mit Segelschiffen sechs. bis siebenmal jährli

((8Queenstown..herburgasherb Schiffe)
14.:nSept.*. Aug.

Apia 25 Tage
Apia 26 Tage

Auf Bertangen. des Absenders auch über Syodnev.

Cöln —Verviers 613 am 18°/9. (ab erbe Schles. Bhf.8
Nachversand der Bp. 10 Cöln—Verviers 7§0 am 21/8. (ab Verlin Schles. Bhf. 8.43).

15“. Sept. 3.22
18““". Aug. 1.0

Cöln—Verviers 13 am 16/9. (ab Berlin Potsd. Bhf. 1.0) und der Bp. 10
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- · Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

Hamburg 9. 15. 24. jed. Mts.Lome 18, 26, 18 Tage . 15. 24. jed. Mts. 9.2

Boulogne s. M] 11. 26.jedes Monats Lome 16 Tage 10. 25. jed. Mts. 1.0

thrue ie 22. jedes Monats Lome 19 Tage 21. jed. Mts. 1012gitee Wine)
Marseille 10. jedes Monats Kotonou 18 Tage 8. jed. Mts. 10 13

von da ab Landverbindung

Bordeaux 5. 26. Aug. Kotonou 14 Tage 3. 24. Aug. 1045
von da ab Landverbindung

9. Logo. idamon. 17. jedes Monats Lome 29 Tage 17. jed. Mts. 9.2
Not 23. jedes Monats Lome 23 Tage 22. jed. Mts. 1012Se
1#Hamburg 30. jedes Monats Lome 29 Tage 30. jeden Monats 9.2

Rotterdam 4, jedes Monats Lome 25 Tage 3. jeden Monats 1012
(deutsche Schlffe)

TYLiverpool jeden Mittwoch Accra, von dort weiter seden Montag 1012

auf dem Landwege
v in 4—5 Tagen

 Den durch; bezeichneten Schifisverbindungen werden Briefsendungen nur dann zugeführt, wenn der Absender

die Beförderung auf diesem Wege durch einen Leitvermerk verlangt hat.

Eintreffen der Post aus den deutschen Schutzgebieten.

Landungs- Die Post ist fällig Landungs- Die Post ist fällig
Von afen in Berlin am Von hafen in Berlin am

Neapel. « ·

venttchslteuguluecszsdzsi«»k;9«-20«-Aug-6-Ocpt· VIII-R- Neapec...go.gcug.13.ecpk.
» Neapel..... 237. Aug. 7. Sept. —

beutsch-Ostafriha Marseille T 19. Aug. 16. Sept. Neapel 6.. 20. Aug. 37. Sept.

Lissahbon. 41. Aug. 4“. Sept. ..- ;-

ventich-Slahdwest- Southampton 19“. Ana. Brindisi . 2. 16. 30. Aug.
afrika Southampton 12. 19. Aug. 2. Sept. Marseille. . . 13. 27. Aug.

Hamburg 0 jed. Mts. arseille Aug

Kamerun: 1 Kiantschon Blymontt. H über San Francisco oder
 Southampton 11 .30“. Aug. 14.Spt Southampton Seattle unbestimmt

a) Duala Liverpool. 2 .Aug. —3 | 65—6 mal monatlich)
b) Rio del Ren Ploymoutt feden Sonnabend *

 |Hamburg ..... 7“ jed. Mts. eibir. Eisen- Hin der Regel Montag, Don-

5r% Garuna, Kusseri] Plymouth jeden Sonnabend bahn 1D erstar, Freitag undSonntag.

Sarnot Mbai, Bordeaur .11. Aug. 1. Sept. » 8
Soufflay Antwerpen 18. Aug. 10. Sept. Plymouth ..

 i5 Queenstowmn. über San Francisco
von Ja indesi 0. 207. Aug. ö. Sept]samog oder Habre,5 Aug. 2“. Sept

den Narolinen vonver Brindis 7 6 p od. Plymouth

Vhg GSrindin 380. Aug. Brindift, oder 3 2. 30. Aug.
e

den Marianen..Brindisi. 30. Aug. Sourhampvon 147.80-2 1 l 85 S mpton .. ug .ep.
dtupqlqllsJufelnBrindc11..... 30. Au CTogo. Haniburg . . 7*. Aug. 7*.S

g. .

Fälligkeitstage für die mit deutschen Schiffen eintreffenden Posten.
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Scifshewegungen der Woermann-Linie zwischen Hamburg und West- und Südwestafrika.

Reise Letzte Nachrichtendampfer
— Postdampf von nach bis 28. Juli 1914.

„Adolph Woermann"“ Ostafrika Hamburg am 25. Juli in Hamburg.
„Alexandra Woermann“ Kotononu Hamburg am 24. Juli ab Las Palmas.
„Aline Woerman " Hamburg Burutu am 14. Juli in Warri.

„Anna Woermann" Hamburg Lagos am 23. Juli in Accra.
„Arnold Amsind . .. Hamburg Lüderitzbucht am 21. Juli ab Monrovia.

„Carl Woerman "“" Hamburg Lüderitzbucht am 0. Juli in Lüderitzbucht.

„Eduard Woermann“" Hamburg Lüderitzbucht a#m 27. Juli ab Hamburg.
„Eleonore Woermann“ Hamburg Namerun am 24. Juli ab Monrovia.

„Elisabeth Brockkk Calabar Hamburg am 25. Juli ab Monrovia.
„Erna Woermann .. Hamburg Kamerun am 21. Juli in Victoria.

„Frieda Woermann" Swakopmund Kapstadt a#m 18. Juli ab Swalopmund.
„Gertrud Woermann" Ostafrika Hamburg am 23. Juli ab D

„Hans Woermann". Hamburg Kotonon am 21. Juli in dd
„Henny Woermann“ . .. Kamerun Hamburg am 21. Juli ab Vict

„Henriette Woermann“ Hamburg Assinie am 18. Juli ab ein Palnos.
„Hilda Woermann)) — —

„Irma Woermann" Hamburg Burutu am 24. Juli- Curhaven passiert.
„Jeannette Woermann“. Hamburg Calabar am 23. Juli in Saltpond.
„Kurt Woermann" Hamburg Kotonon am 25. Juli Dover passiert.
„Lili Woermann" Kotonon Hamburg am 20. Juli in Hamburg.
„Lothar Bohle . .. Assinie Hamburg am 23. Juli ab Las Palmas.

„Lucie Woermann". Kamerun Hamburg am 21. Juli ab Madeira.
„Lulu Bohlen"“ .. Lagos Hamburg am 26. Juli ab Accra.
„Martha Woermann" Burutu Hamburg am 26. Juli Ouessant passiert.
„Max Brock“. ... Ikevaork Westafrika am 25. Juli in Sekondi.
„Paul Woermann“. ... Hamburg Assinie am 15. Juli ab Grand Bassam.

„Professor Woermann“ Hamburg Kamerun a#m 26. Juli ab Boulogne.
„Nenata Amsind . Hamburg Burutu am 22. Juli ab Las Palmas.
„Thekla Bohlen . .. Hamburg Kotonou am 24. Juli Dover passiert.

„Emmi Arp ..... Kotonou Hamburg am 15. Juli ab Conakry.

Hamburg- Amerika- Linie, Afrika-Dienst.
„Duala“... New Yortk l Westafrika am 26. Juli ab Monrovia.
„Edeattt#H# Lagos « Hamburg am 24. Juli ab Las Palmas.
Aamerun““ ... ·. Hamburg Lüderitzbucht am 22. Juli ab Duala.

„Lome“ ...-. Hamburg Kotonou am 24. Juli in Kotonon.

„Otavni Hamburg Kamerun am 22. Juli ab Rotterdam.
„Rhenanicc Ostafrika · Hamburg am 25. Juli ab Aden.
„Slavonia“ ... . Kamerun Hamburg am 22. Juli ab Freetown.

„Steiermar“ Hamburg Lüderitzbucht am 13. Juli in Swalkopmund.

„Swakopmund“ '... . Lüderitzbucht Hamburg am 25. Juli ab Las Palmas.
„Togo ...... Kotonon I Hamburg am 22. Juli ab Lome.

hut- ...... — — z. Zt. tu Hamburg

Hamburg-Bremer Afrika-Linie A. G.
„Answal“" . Lüderitzbucht I Hamburg am 25. Juli in Hamburg.
„Arnfried Hamburg Calabar am 19. Juli Dover passiert.
„Gundomae . — z. Zt. in Hamburg.

„Gundru . . Hamburg Lüderitzbucht am 23. Jul, Dungeneh passiert.
„Ingberttt"# Hamburg Kotonou am 21. Juli in Bol
„Ingeee Kotonon Hamburg am 20. Juli ab W#ro.“

„Ingraban“ .. Hamburg Matadi am 23. Juli in Banana.
„Irmfrided . . Matadi Hamburg am 20. Juli ab Victoria.

„Walburnggg Hamburg Matadie am 22. Juli ab Lissabon.

„Wigberttt" Hamburg I Calabar am 28. Juli ab Hamburg.
„Winfried“. . — I — z. Zt. in Hamburg.

Verantwortlicher Redakteur für den nichtamtlichen Teil: Oskar Blesenthal, Verlin.

Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei von E. S. Miltler &amp; Sohn, Berlin 8W#8, Kochstr. 668—71.
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Afrika-Marmor= Kolonialges AnteileAfrikanische Kompa G.

z (D. K. G.)Bödiker, Carl, &amp; Co., Komm. Ges. a. Ait.
Bremer Kol. Handelsg. F. Oloff A.-G.
British Central Africa Ltd.

Centralafrikan.Bergwerksgesellschaft (D. K. G)
Centralafrikanische Seeengesellschaft m. b. H.
Debundscha-Pflanzung (D.

Deutsch-Westafrikan.kcesef (D K. G.)
Deutsche Agaven-Gesellsch. Vorz. Ant. (D.K.G.)

do. Stamm-N. -
Deutsche Kamerun-Ges. m. b.
Deutsche Kantschul-Aktiengesellschaft .
Deutsche Kolonial-Gesellsch. für Südwestafrika
Deutsche Südseephosphat-Aktiengesellschaft
Deutsche Togogesellschaft (D. K. G.)

diamant. Akt. G.v.WeißdeMeillon &amp; Co. 6
Gesellschaft Nordwest-Kamerun (2. K. G. )
Gesellschaft Südkamerun !*D K. G.)Hernsheim &amp;Co. (N. G.)

is2 l G) .
numcheme .

Kannenanautfchukt ompag ( )

Kaolo Land- und M rgcris (1# K. 6)
Kautschuk-Pflanzung Meanja (A.G .

Kironda Goldminen-Gesellschaft m. b v
Kolmanskop biamond, Mines I.I.
Hindi Kilindiee, m.b. H.

Moliwe--Pflanzungs-Gesellschaft (D. K. 6
Neu-Guinea Compagnie Anteile

Junge Neu-Guinea Anteile, .
Ostafrika-Kompagnie (D.KOstafrikan. Bergwerks= u. di haen- . G.

Ostafrikanische Woaienbrb sndenOtabiMinen- und Eisen
enußscheine

Paeifie - Co. alie shares
do. unge 10 sh rungetunt.

Pflanzungs-Gesellsch. Kpeme Vorz.Ant.(D *-
Pomona Diamant-Ges. Ant. (D.KG.)
Sigi-Pflauzungs-Gesellschaft m. bö. H

Sisal-Agaven-Gesellschaft (D. K. 4%.
South Afriean Territories Lim
South West Africa Co. 2 Limie

Südwestafrikanische Bodenkredit=Ges. Anteile

5% Südwestafrikanische Bodenkredit-Gesell-
schaft Pfandbriefe

Swakopmunder Buchhandlung 6. m. v. H.
Verein. DiamantminenLüderitzbucht St. ieil .

Bestafrtkalanzungsch»Btbund1«(AG).
Westafrik. Pflanzungsges. „Victoria“ (A. G.)

Westdeutsche Handels= u. Plant. Ges. (D. K. G.)
Windhuker Farmges. m.

SSes

ahn-Ges. (d. #.G) “

5% 1. 

— 30

62 66)

75 80

113 118
— 80

— 49

– 40

— 170

120 —

113 118
— 155

— 150

102 108

120 125
— 500

185 195
— 115

90 95

 — “ 110

164 170

197 ·

A 1550 Atc 1600

70 75

17 22
— 95

— 100

“4 21

125 132

102

120 —

=I. Semester. 9 — Bauzinsen. § = für 4 Monate 5 Zusammengelecee Aktien.

Vearbeitung und Finanzierung kolonialer Projekte.
Auskunftserteilung über alle kolonialen Werte.

Interessenten steht unser wöchentlich erscheinender Kurszettel kostenlos zur Verfügung.
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